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Über die Anwendung der Punktdatei
in der Grundlagenvennessung*
Von Wolfgang Au ga th und Hans-Hermann Kro p p

Gliederung

I Einleitung

2 Umstellung der vorhandenen Dateien in das Format der AlK-Punktdatei
2.1 UmstellungderTP-Datei
2.2 UmstellungderNioP-Datei
2.3 Einrichtung undUmstellung der SP-Datei

s Erfahrungen mit der Punktdatei in der Grundlagenvenne§§ung
3.1 Llnfang der logischen Datenstruktur
3.2 Erfassungssystem
3.3 Bezieher Sekundärnachweis und Datenaustausch

3.4 Speicherplatz

n Ausblick

I Einleitung

Nach den Vorschriften der bestehenden bzw. geplanten Erlasse über die Trigo-
nometrischeo Nivellement- oder Schwerepunkte sind als Nachweis neben

den übersichten und Beschreibungen die Daten dieser Festpunkte zu ftihreru
wobei die äußere Form der Datenverwalfung und -weitergabe vom jeweiligen

Stand derBürotechnikabhängt.War vor 50Jahren noch die Kartei inTranspa-
rentlistenform, vervielfältigt über Lichtpauseru üblich, so werden heutzutage
Dateien auf maschinellem Datenkäger geftihrt und ermöglichen die unter-
schiedlichsten Ausgabeformen.
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In Niedersachsen hat das Führen der Daten der Festpunkte auf maschinellen
Datenträgern eine lange Tradition, z.B.im TP-Bereich seit L966.Die Punktda-
tei der Automatisierten Liegenschaftskarte stellt inzwischen das dritte Daten-
format und Programmsystem dar (Helke 1966),(Augathtgz A).Die EDV-Tech-
nik hat sich jedoch heutzutage soweit entwickelL daß mit Hilfe der Punktdatei
auf umfassende Weise alle naehweisbedeutsamen Daten der Festpunkte
gefrihrt werden können.

So gab es schon immer neben der ,Kartei der TPu, ,Kartei der NivPu oder der
,Kartei der SPu, in denen die aktuellenDaten dieser Festpunkte geftihrt wurden,
die ,Kartei der veränderten TPu. Hinzukommt der Nachweis ,sonstiger Fest-
punkte«, wie z.B.der ,Unterirdischen Festlegungen« und der »anderen Höhen-
festpunteu (Ziffer 7.1.2 NivP-Erlaß) oder der Nachweis weiterer ftir die Landes-
verteidigung bedeutsamer Punkte, die nicht den Status eines TP erft.illen.

Im Bereich des Schwerefestpunktfeldes gibt es viele Punkte, die aus formalen
Gründen nicht in den amtlichen Nachweis der SP übernommen werden kön-
nen, weil sie z.B. nicht dauerhaft vermarkt oder inzwischen zerstört worden
sind. Sie haben jedoch ftir viele geodatische Aufgaben, wie z.B. frir Geoidbe-

ä:""ngen 
einen großen Wert und es lohnt sich, ihre Daten trotzdem zufüh-

Zu nennen sind weiterhin inzwischen ,historischeu Angab en zubestehenden
Punkten etwa irn Simme der nordrhein-westfälischen Zeitfolgekartei oder das
Führen der Daten von inzwischen zerstörten rhistorischenu Punkten. Auch ent-
fallt bei der Punktdatei die unselige Dualität zwischen Daten des Gebrauchs-
netzes und sogenannten wissenschaftlichen Werten , dabeide ohne Schwierig-
keit nebeneinander geftihrt und über Statusangaben unterschieden werCen
können.

Aus diesem Grund wurden die Arbeiten an den AlK-Dateien, insbesondere
jedoch an der Punktdatei von der Grundlagenvermessung mit besonderer
Aufmerksamkeit verfolgt, da sie diesem Bereich des Vermessungswesens
einen besonderen technischen Fortschritt versprach. Inwieweit diese hohen
Erwartungen bisher erftillt wurden, soll nachstehend berichtet werden.

Urnstellung der vorhandenen Dateien in das Format der AlK-Punktdatei

UmsteLlung der TP-D atei

Dern Dezernat Grundlagenvermessung stand seit 197 4 ein Programmsystem
fi.ir die Führung der Daten der TP zurVerftigung. Die Kartei der TP war als Ein-
zelpunktkartei eingerichtet worden und auf maschinellen Datenträgern nie-
dergelegt.

Die Einrichtung der AlK-Punktdatei fur die TP-Netze -t. bis 4. Ordnung
(Punktart 0) aus der vorhandenen TP-Kartei konnte somit mittels eines durch
das Dezernat B I erstellten Umset zprograrnmes erfolgen. Die Punktinforma-
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tion in der alten TP-Kartei wurde mit Hilfe dieses Umset zprogtamms inhalts-

gleich in die AlK-Punktdatei umgesetzt. Der Datenkatalog der vorhandenen

tp-furtei war jedoch nicht identisch mit dem der Punktdatei. In der automati-

schen Umset zung mußten deshalb umfangreiche Interpretationen durchge-

frihrt werden, ,i*ul in der logischen Datenstruktur der Punktdatei viele

zusätzliche neue Elemente als ,Muß-Elementeu vorhanden sind, deren Infor-
mation in der herkömmlichen TP-Kartei überhaupt nicht nachgewiesen

waren.

Der Punktstatus (PST) konnte bei der Umset zunggrundsätzlich mit ,0u belegt

werden , damit der Einzelpunktkartei lediglich der aktuelleBestand und die Kar-

tei der veränderten TP nachgewiesen worden sind. Der Höhenstatus (HST)

wurde bei der automatischen Umsetzung wegen der unterschiedlichen Mes-

sungs- und Berechnungsepochen anhand von Jahreszahlen aus dem Akten-
zeiche n (AZ) abgeleitet. Da bisher keinerlei Angaben über Genauigkeit und

auch Zuverlässigkeit in der TP-Kartei nachgewiesen wurden, konnte mit der

automatischen Ums etzung in der Regel lediglich Lagegenauigkeitsstufe ,0u

(Lagegenauigkeitsstufe nicht untersucht) in die TP-Datei einfließen.

Das Datenelement »zuständige Stelleu war in der TP-Kartei nicht vorhanden
und konnte somit auch nicht automatisch umges etztwerden. Eine Nacherfas-
sung dieses Datenelementes wurde auf der Grundlage der Überwachungs-
listen vorgenommen.

Trotzder sehr unterschiedlichen Entstehungs- und Berechnungsgrundlagen
der Koordinaten der verschiedenen TP-Netze ist es mittels des UmsetzPro-
grammes u. a. auch gelungen, den richtigen Lagestafus aus dem Aktenzeichen
ibzuleiten und in die Punktdatei einfließ enzulassen. Die Gebiete mit dem LST

OOO in der 3. und 4. Ordnung wurden bei der Umsetzungkonkret durch ihre

zugehörigen Numerierungsbezirke benannt.

Die überg angszonen zwischen den erneuerten und nicht erneuerten Gebieten
stellten ftir die Festlegung des Lagestatus ein besonderes Problem dar. Dieses

war auch der eigentliche Hauptgrund, daß nach der automatischen Umset-

zung eine sehr zeitaufwendige und detaillierte Prüfung der neuen TP-Datei

erfolgen mußte. Die Möglichkeit, daß in der Punktdatei fi,ir einen Punkt Mehr-
fachlioordinaten mit Hilfe unterschiedlicher Lagestatusangaben nachgewie-
sen werden können, mußte bei der Überprüfung der Umset zung- besonders in
den überg angszonen zwischen erneuerten und nicht erneuerten Gebieten -
erstmals ausgenutzt werden.

Für diese detaillierte, aber auch sehr wichtige Überprüfung besonders im Hin-
blick auf den richtigen Lagestatus, waren ca. 2,5 Mannjahre erforderlich, was

zu Lasten der laufenden Auswertearbeiten nJ verbuchen war.

Ab 1 B:tgg3wurde die Fortftihrung der alten TP-Kartei wegen der maschinel-
len Umstellung eingestellt. Die manuelle Überprüfung der Umsetzungwar im
Spätsommer 1984 abgeschlossen. Die TP-Datei im ALK-System wurde mit
RdErl. des Niedersächsischen Ministers des Innern vom September 1984 (56 -

234OOt1) eingefr,ihrt. Die Bezirksregierungen, Katasterämter, Nachbarländer
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und auch andere Bezieher wie MilGeo und DHI wurden für ihre Erstausstat-
tung mit Gesamtauszügen ftir alle Punkte ihres Zuständigkeitsbereiches aus-
gestattet. Die Fortftihrung der Punktdatei erfolgt kontinuierlich. In regelmäßi-
gen Zeitabständen(2.B. ca. l Monat) werden die Bezieher des Sekundärnach-
weises mit dem fortgeftihrten aktuellen Bestand mittels Papier auszügen oder
auch mit maschinenlesbaren Datenträgern im EDBS-Format versorgt.

Umst ellwng der N ioP -Knrtei

Die nach Ziffer 8.z.tdes NivP-Erl. vom 9.7.I97'l,vorgeschriebenen manuellen
Umstellungsarbeiten der alten NivP-Kartei (DIN A  Querformat) auf maschi-
nelle Datenträger waren bis auf kleine Restarbeiten im Iahr e7984 flächendek-
kend frir Niedersachsen abgeschlossen. Diese sehr arbeitsintensiven Erfas-
sungsarbeiten konnten wegen der sehr begren zten Personalkapazitäten im
Niv-Nachweis im starken Maße nur mit angelernten Arbeitskräftenbzw.Aus-
hilfspersonal bewältigt werden. Die somit erforderlich gewordenen Prüfungen
der Erfassung und auch das Erzeugen der Einzelpunktkartei (DIN A5) konnte
bis End e r98s lediglich ftir die südliche Landeshalfte abgeschlossen werden.
Für die nördliche Landeshalfte war nur die umgestellte NivP-Kartei in unge-
prüfter Listenform vorhanden.

Für das Arbeitsjahr 7985 war auch die Umstellung der NivP-Datei in das
Datenformat der AlK-Punktdatei geplant. Diese Umstellung wurde auch mit-
tels eines durch das Dezernat B 8 entwickelten Umsetzungsprogrammes voll-
zogen.

Zielwar auch hier, wie bei der TP-Datei, die teilweise anders strukturierten
NivP-Daten ohne Informationsverlust in das Datenformat der AlK-Punktda-
tei umzusetzen.

Man erkannte jedoch bei den im Iahre L985 durchgeftihrten Testläufen, daß
vielumfangreichere und datailliertere Interpretationen ftir dieses NivP-Umset-
zungsprogramm erforderlich waren, als es bei der Punktart 0 notwendig gewe-
sen war. Begründet lag dieses in den Inkonsistenzen der alten NivP-Datei,
zumal sich auch das Ableiten neuer Elemente, wie z.B.des richtigen Höhensta-
fus, als sehr kompliziert erwiesen hat. Die Höhenstatusangaben mußten aus
den Jahreszahlen der Berechnung im Aktenzeichen und aus vorhandenen
Bemerkungen richtig abgeleitet werden.

Das Datenelement »zuständige Stelleu war in der NivP-Datei nicht vorhanden.
Eine Nacherfassung wurde auch hier auf der Grundlage von überwachungs-
listen vorgenommen.

Wegen der Inkonsistenzen der alten NivP-Daten ist leider eine detaillierte und
aufwendige Prüfung der Umset zungnotwendig.

Es kann davon ausgegangen werden, daß diese überprüfung rumJahresende
1987 zum größten Teil abgeschlossen werden kann. Nach Abschluß dieser
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Arbeiten werden die Katasterämter mit der Erstausstattung der NivP-Datei im
ALK-System versorgt. Auch andere Benutzer werden dann in das Programm
,Bezieher Sekundärnachweisu einbezogen.

Einrichtung und Umstellwng der SP-Datei

Im Gegensatz zu denPunktarten 0 und 9 (TP und NivP), wo ein vorhandener
amtlicher Nachweis in das ALK-System umges etztwerden mußte, galt es, die

amtliche SP-Datei (Punktart 8) im System der AlK-Punktdatei erstmals neu

einzurichten. Programmierarbeiten durch das Dezernat B I fur das Erstellen

eines Umset zprogramms fi.ir den amtlichen Nachweis waren somit nicht erfor-
derlich.

Lediglich fur die übernahme von Schweredaten anderer Stellen (Pst 9 - nicht-
amtlicher Nachweis)wie z.B.der ca.6000 niedersächsischen Punkte des Deut-
schen Schwerearchivs München, mußten Programmierarbeiten investiert
werden , dadie Daten dieser Schwerepunkte in einem System mit anderer Satz-
struktur vorgehalten wurden.

Die Beobachtungen cies niedersächsischen Anteils des Hauptschwerenetzes
und des SP-Netzes 2. Ordnung waren bei der Neueinrichtung der SP-Datei
bereits abgeschlossen. Für die s 7 Hauptschwerepunkte und 5 Eichlinienpunkte
lagen vorläufig berechnete Schwerewerte vor, die mit dem Schwerestatus 000
(: vorläufig. Schwerewerte) in die Datei übernommen wurden (Heinecke

Lgls).Auch fur die ca.560 Schwerepunkte2.Ordnun& wobei je zutr Hälfte eine

Identität mit vorhandenen TPbzw. NivP besteht, ist die Datei eingerichtet wor-
den. Da jedoch in der 2.Ordnung noch keine vorläufigen Schwerepunkte vor-
lagen, konnte hier lediglich der Fortführungsstand ,Nach Erkundung und Ver-
markungu bei der Neueinrichtung der Datei erreicht werden.

Das SP-Ne tz 3. Ordnung wird in Niedersachsen seit Beginn der Feldarbeitspe-
riode Ig85 entlang der Linien des DHHN neu eingerichtet. Ahnlich wie bei der
Erneuerung des TP-Netzes 3.t4. Ordnung wird hier im Felde bei der Vermar-
kung gleich der ,Arbeitsbericht nach Erkundung und Vermarkung (: Einga-

bemaske ftir Punktdatei) erstellt. Durch die komfortable Möglichkeit der Fort-
ftihrung in Schritten ist es möglich, daß nahezu zeitgleich mit der Vermarkung
des betreffenden Punktes, die Übernahme des Punktes mit dem Fortfrihrungs-
stand ,Nach Erkundung und Vermarkungu in die Punktdatei erfolgen kann. Es

kann festgestellt werden , daßauch die SP-Datei vollständig entsprechend dem
Arbeitsfortschritt bei der Einrichtung des SP-Ne tzes3. Ordnung mit dem Fort-
fuhrungsstand ,Nach Erkundung und Verrnarkungu eingerichtet ist.

Entsprechend dem Lagestatus in der TP-Datei und dem Höhenstatus in der

NivP-Datei ist es in der SP-Datei auch möglich, verschiedene Schwerewerte
fur ein und denselben Punkt nachzuweisen. Dieses ist auch erforderlich, da

wegen der geschichtlichen Entwicklung der Schwereberechnungen einerseits

verschiedene internationale Bezugssysteme zugrunde liegen können (Fots-
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damer Schweresystem, Internationales Schwerebezugssystem IGSN 71) und
andererseits unterschiedliche Deutsche Schwerenetze (Schwerenetz der Geo-
physikalischen Reichsaufna hme, D euts ches S chweregrun dnetz 19 5 7, ab 19 7 6

Aufbau der neuen Deutschen Schwerenetze) nachgewiesen werden können.

Wenn die Erkundungen und Vermarkungen des Schwerenetzes 3. Ordnung in
Niedersachsen abgeschlossen sind, liegt kurzfristig später auch diese SP-Datei
mit dem Fortfrihrungsstand ,Nach Erkundung und Vermarkungu geschlossen
vor.

Nach der endgültigen Berechnung der Schwerepunkte aller drei Netze ist es

lediglich noch erforderlich, die entsprechenden Schwerewerte in die Datei ein-
fließen zu lassen.

Eine Überprüfung der SP-Datei nach der Neueinrichtung ist z.Z.in dem Maße,
wie es bei den TP und NivP erforderlich war, nicht nötig da es sich einerseits
um Neueinrichtung und somit um einen eindeutigen Datenbestand handelt
und zum anderen noch keine endgültige Schwerewerte eingeflossen sind.

Selbsfuerständlich ist auch das Programm ,Bezieher Sekundärnachweisu ftir
die SP-Datei anwendbar.

Erfahrungen mit der Punktdatei
in der Grundlagenvermessung

Durch den mehrjährigen Einsatzder Punktdatei in der Grundlagenvermes-
sung können gefestigte Erfahrungen aus den Bereichen »Umfang der logischen
Datenstrukturu, ,Erfassungssystemu, ,Bezieher-Sekundärnachweise und
Datenaustausch« und rSpeicherpl atz* weitergegeben werden.

Umfang der logischen D qtenstruktur

Eine Kritik am Umfang der logischen Datenstruktur verbietet sich eigentlich,
da die Grundlagenvermessung an der Festsetzung beteiligt war und bereits
Erfahrungen mit der Führung der Vorläuferdateien vorlagen. Andererseits
können mit Hilfe der Punktd atei, wie unter 1 ausgeftihrt, mehr Daten aus dem
Nachweis der TP, NivP oder SP, insbesondere sogenannte historische Daten,
einer automatisierten Führung unterzogen werden. Weiterhin bleibt die tech-
nische Entwicklung in der Grundlagenvermessun& z.B.im Bereich der satelli-
tenges tütztenMeßverfahren nicht stehen und kann bei breiterer Anwendung
,ui"uen Ben utzerwünschen ftihren. Auch wurden im Z.ugeder bundesweiten
Abstimmungsverfahren einige länderspezifrsche Besonäerheiten nur über
Hilfskonstruktionen gelöst, deren Brauchbarkeit überprüft werden sollte.
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Bei der Führung der aktuellenDaten reicht der derzeitige Umfang der logischen
Datenshukfur aus, wenn vorhandene Hilfskonstruktionen benutzt werden. So
kann

das fehlende Element rJahr der Messungu im Lageblock durch eine entspre-
chende Belegung im Element rBerechnungshinweis« simuliert
Identitätshinweise, Schutzflächenarten und die dazugehörigen Querver-
bindungen zum ALB durch »qualifizierte Bemerkungen (**...),. kenntlich
und auswertbar gemacht werden.

Durch den Aufbau der logischen Datenstruktur sind alle Stationspunkte der
TP praktisch zu eigenständigen Punkten geworden. Dies ist zweifellos lastig
bei der Eingabe der identischen punktbezogenen Daten. Der Mehraufwand
kann jedoch durch den Einsatz von Masken bei der Ersteingabe oder entspre-
chende Umsetzprogramme bei der Umsetzung vorhandener Dateien mini-
miert werden. Auf der anderen Seite hatte der derzeitige Umfang und die
Struktur des Elementes ,Bemerkung€n« sicherlich nicht ausgereicht.

Eine große Erweiterung im Anwendungsbereich der Punktdatei hat sich durch
die automatisierte Führung historischer Daten der TP, NivP und SP ergeben.
Das Führen einer ,Zeitfolgekarteiu braucht z.B. im Höhenbereich nicht mehr
durch sauberes Durchstreichen der bisherigen und Hinzufugen der neuen
Werte geschehen. Mit einer geschickten Aufteilung der Lage-, Höhen- und
Schwerestafusangaben können die einzelnen Epochen oder Koordinierungen
auch klassifi ziert und einer automatisierten Auswertung unter zogenwerden.

Neue, bisher nicht eingeplante Anforderungen an die logische Datenstruktur
haben sich durch die satelliteng estützten Meßverfahren ergeben, deren origi-
näre Ergebnisse dreidimensionale Koordinaten sind. Wahrend die Datei der
Messungselemente noch direkt geändert werden konnte, muß diese neue
Anforderung in der Punktdatei mit Kunstgriffen gelöst werden, z.B.;
Nachweis dreidimensionaler X-,Y -, Z-Koordinaten als ellipsoidische Koordi-
naten B, L, h, wobei B und L in der Form ,Rechts«, »Hochu in den bestehenden
Lageblock passen und h mit der gleichen Statusangabe (Lagestatus gleich
Höhenstatus) in den Höhenblock. Durch entsprechende Hilfen im Erfassungs-
system und bei der Erstellung der Auszüge kann daftir gesorgtwerden, daß der
Betreiber und Benutzer der Punktdatei diesen Umstand gar nicht bemerkt.

Insgesamt wird somit die logische Datenstruktur der Punktdatei allen Anfor-
derungen der Automatisierung der Daten der TP, NivP oder SP gerecht.

Erf assungssystem

Für die Beurteilung einer Punktdatei ist frir den Anwender neben den Moglich-
keiten der logischen Datenstruktur der Komfort und die Ausstattung des

Datenflusses in die Datei hinein (Fortftihrung) und aus der Datei heraus (Benut-
zung)von großer Bedeutung. In Niedersachsen übernirnmt diese Aufgabe das
,Erfassungssystem Punktdateiu.
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E inric htung/Fortftihrung

Die Einrichtung/Fortftihrung der Punktdatei wird grundsatzlich durch Fort-
ftihrungsarten gesteuert, die die Datenkonfiguration regeln un d spezifische
Werteprüfungen ermöglichen. Die derzeitige Version, die es zuläßt, in einem

4yfuug gleichzeitig ftir einen Punkt die Funktion ,Einhag€n«, ,Lösch€h<t
,Andernu für unterschiedliche Datengruppen anzuwenden und bei der auch
der Platzhalter einer Datengruppe auf einfache Weise geändert werden kann,
erftillt auch komplizierte Anforderungen bei Fortftihrungen in der Grund-
lagenvermessung. So kann etwa in einem Zuge ein neuer Lagesatzhinzuge-
fugt,eine Bemerkung gelöscht und eine Vermarkungsart geändert werden. Die
Anforderun& die Platzhalter rlagestatus, Höhenstatus, Schwerestatus« ein-
fach zu ändern, ergibt sich praktisch bei jeder Fortftihrung mit neuen Werten
der Festpunkte, bei denen die bisherigen aktuellen Werte als historisch weiter-
geftihrt werden sollen. Für die wichtigsten Standortfortfrihrungen stehen auch
schon besondere Fortftihrungsarten, wie

Reservierung von Punktnummern
Fortftihrung nach Erkundung und Vermarkung
Fortfrihrung nach der Berechnung

nrr Verfrigun& die bei konsequenter Anwendung den Stand der Datei wesent-
lich aktualisieren und die Fortftihrungsarbeiten vereinfachen. Die von G. Ros-
sol (rgg 7)beschriebene mehrstufige Datenbankverarbeitung bei der in jedem
Verarbeitungsschritt Widersprüche aufgedeckt werden können, die den
Abbruch der Fortftihrungsverarbeitung rur Folge haben, ist ftir die praktische
Bearbeitung hinderlich. Diese Tatsache bedeutet, daß ein Au ftragnach Beseiti-
gung eines Fehlers beim nächsten Versuch wiederum auf Fehler laufen kann,
weil in den folgenden Verarbeitungsschritten, die beim ersten Versuch noch
nicht durchlaufen worden waren, ein weiterer Fehler erkannt wird. Hier wäre
eine Version, die möglichst alle Fehler in einem Schritt aufdeckt, sehr hilfreich.

Benutzung

Für die normale Benutzung liegen alle von der Adv-Arbeitsgruppe rAuszüge
aus der Punktdateiu erarbeiteten Auszugsformen vor. Bei der Erstausstattung
des Dezernats B l und der Sekundärnachweis ftihrenden Stellen mit TP-Daten
zeigte es sich, daß das Mitdrucken des Formulars einen unverhältnismäßigen
Zeitaufwand im Vergleich zu den eigentlichen Daten der TP erforderte. Die
daraufhin entwickelten Formulare haben zu einer wesentlichen Beschleuni-
gung des Drucks der Auszüge gefrihrt. Eine zeitlich eYerzögerungbei der Aus-
führung selbst umfangreicher Druckaufträge ist seitdem nicht mehr aufgetre-
ten.

Komplexe Suchanforderungen bei Ben utzungsaufträg€n, wie z. B.ftir Jahres-
abschlußstatistiken, können bisher nur recht datenbanknah formuliert wer-
den.
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3,3

3,4

B e zi eh er - S ekund ärn a chw e i s e un d D at en aus t aus ch

Die Versorgung der Sekundärnachweise der Daten der TP, NivP, SP wird der-
zeit mit den meisten Dienststellen weiterhin über den Versand von Papieraus-

zügen gelöst. Mit der Einrichtung der Sekundärnachweise in den BGDB der
Katasterämter wird dieser Schritt abgelöst durch eine zeitnahe Fortftihrung
der Sekundärnachweise (s. Rossol [rgg7), Abb.7).

Die Sekundärnachweise der Bundeswehr und des Deutschen Hydrographi-
schen Instituts werden sch on ietzt mit Fortfr.ihrungsdaten im EDBS-Format
versorgt. Das EDBS-Format bietet auch in der Grundlagenvermessung eine

universelle Möglichkeit des routinemäßigen Datenaustausches der TP, NivP
und SP-Da ten zwischen den Landesvermessungsämtern. Da die Verwendung
der Lage-,Höhen- und Schwerestatusangaben im Detail (2. und 3. Stelle) zwi-
schen den Ländern nicht abgestimmt wurde, muß an den Landes grenzen mit
geringer überlappungsbreite ein Doppelnachweis der Werte beider Länder
stattfinden, um jedem Land eine problemlose Übernahme der Fortftihrungen
des Nachbarn und damit Auszüge und Auswertungen in seinem System zu

gestatten.

Der Datenaustausch im EDBS-Format kann jedoch auch sehr gut ftir Sonder-
maßnahmen, wie derzeitfrir den Datenaustausch der punktbezogenen Daten
und der Messungselemente zwischen den Bundesländern und der zentralen
Rechenstelle ,pHHN 80-85« in Hannover benutzt werden.

Speicherplatz

Ende 1:9g6 ergab sich in der Punktdatei ftir TP, NivP oder SP der nachfolgend
aufgefrihrte Speich erplatzbedarf. Er erhöht sich entsprechend, wenn bei den

TP die Lagedaten, den NivP die Hohendaten oder den SP die Schweredaten
mehrfach vorkommen. So ist in Niedersachsen bei den TP mit je einem Lage-

block frir LST 100, LST 2OO, eventuell LST 210 oder 000 sowie LST 300 (3-D-

Koordinaten) und LST 400 (UTM) zu rechnen.

Ausblick

Mit der Punktdatei verftigt die Grundlagenvermessung über ein umfassendes
Hilfsmittel ztrr Führung der Daten der TP, NivP und SP. Dabei kann neben dem
aktuellen Bestan d ietzt auch übersichtlich und auswertbar der historische
Bestand einer automatisierten Führung unterzogen werden. Weiterhin wird es

kunftig problemlos gelingen, den technischen Fortschritt in der Koordinierung
der Festpunktfelder und eventuelle spezielle Anforderungen einiger Benutzer
nach weiteren Bezugssystemen mit den eher statischen Anforderungen an ein

Gebrauchsnet z ztr verknüpfen.
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Nähere Lagebezeichnung

ca. 33 C

Ist I

OO TP

Soll
(ge-
plant)

40 000 NivP

Ist I Soll

I «g.-

I plant)

9000 sP

Ist I Soll

I e.-
I plant)

Punktverwaltung
Lagedaten
Höhendaten
Schweredaten

!
7,5

1,5

1

5

2

1

0,L

1,9

T

T

4-5
0,2

7

1

1

1

-l.,

T
-t

T-2

Bemerkungen
Festpunkfuerwaltung
Nähere Lagebezeichnung

1'r0
't

1.

2
L
't

1,

1

1,

r-2
1

1.

1,

1.

'1,

'1,-2

1,

't

TP NivP SP

Punktdatei
Grundrißdatei

76,0
-l.,0,7

2-l',4
-l'6,0

5,0
3,0

Gesamt 26,7 37,0 8,0

Bytes / Punkt 840 820 800

Hierfür wird zur Zeit folgender Speicherplatzbenötigt (in Mill. Bytes):

Tab, L:

Speicherplatzbedarf

für TP, NioP und
Sp in der Punktdatei

Die nun schon mehrjährigen Erfahrungen mit der Punktdatei im Bereich der
Grundlagenvermessung haben gezeigt, daß sie mit einigen Einschränkungen
im organisatorischen Umfeld die hochgesteckten Erwartungen erfrillt und
auch in der Lage sein wird, den technischen Fortschritt der nächsten lahre auf-
zunehmen.
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B odenkataster Niedersachsen
- Beteiligung der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung -

VonHartmut Sellg.

O Einleitung

1 Bodenschutzkonzeption-Bodenschutzprogramme
1.1 Gemeinsame Erklärung der für den Schutz des Bodens oerantwortlichenBundes-

minister (28.2.1984)
1.2 Bodenschutzkonzeption des Bundes (Bericht oom 23.11.1984)
1,3 AbschlulSbericht der Bund-/Länder-Arbeitsgruppe »Bodenschutzprogramm«

(26.2.1985)
1.4 Bodenschutzprograffime der Lönder
1.5 Beschlüsse der Umweltministerkonferenz (24.4,1985)
1.6 Bericht der Bund-/ Lönder-Arbeitsgruppe »Bodenschutz«

2 BodenkatasterNiedersachsen
2.1 Studie zum Aufbau eines Bodenkatasters oon Niedersachsen (April l9s5)
2.2 Beschlu$ des Niedersächsischen Landesministeriums oom 25.7.1985
2.3 Koordination im Projekt Bodenkataster oonNiedersachsen

3 BeteiligungderNiedercächsischenVermessungs-undKatasterverwaltung
3.1 Digitalisierung der Schätzungsfolien (einschliefilich Grablöcher)
3.2 DigitaleHöheninformationen

4 RealisierungdesBodenkatastesNiedersachsen

5 Bedeutung des Vorhabens für die Niedersächsische Vermessung§-
und Katasterverwaltung

6 Erste Auswertungen

O Einleitung

Mit Beschluß des Niedersächsischen Landesministeriums vom 25 .7.1985 sind
alle bei niedersächsischen Fachverwalfungen vorhandenen Unterlagen zu
einem einheitlich aufgebauten Bodenkataster zusammenzuftigen. Aufgabe
der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist es dabei die Ergebnisse der
Bodenschätzung ftir das Bodenkataster zur Verfugung zu stellen. Mit Erlaß
vom 19.3.1986 sind den Katasterämtern Aufgaben im Rahmen dieses Vor-
habens übertragen worden.
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1.1.

Zieldieses Beitrages ist es, einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten
und Programme auf diesem Gebiet'des Bodenschutz es zugeben, die Mitwir-
kung der Nieders ächsis c hen Vermessungs - und Katasterverwaltung aufzuzei-
gen und die Bedeutung dieses Vorhabens ftir unsere Verwaltun gdarzustellen.

Bodenschutzkonzeption - Bodenschutzprogramme

Die Notwendigkeit des Bodenschutzes ist in den letzten Jahren verstärkt in das
Blickfeld der Offentlichkeit gestellt worden. Dies dokumentieren zahlreiche
Ansätze und Aktivitäten verschiedener Stellen, die im folgenden zusammen-
gestellt sind.

Gemeinsame Erklärung der für den Schutz des Bodens Trerantwortlichen Bundes-
minister (28, 2,1984)

,Der Schutz des Bodens ist ein Schwerpunkt der Umweltpolitik der Bundesre-
gierung" Die vielfaltigen Einwirkungen auf den Boden verlangen eine umfas-
sende Schutzkonzeption in Hinblick auf

Belastungen der Bodensubsta nz durch Eintragung von Schadstoffen . . .,

Belastungen der Bodenstruktur .. .,
Belastungen der Bodenflache durch Landschaftsverbrauch . . .,

die zu Gefahrdungen unter anderem ftir die Nahrungsmittelerzeugung, ftir
Biotope und ftir den ltrüasserhaushalt ftihren können.u

B odenschufzkonzeption des Bundes (Bericht oom 23, L1, 19S4)

In diesem Bericht wird der Bodenschutz als Querschnittsaufgabe des Umwelt-
schutzes behachtet. Dabei sind insbesonders zubeachten

die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts
die ökologischen Funktionen und Rohstoffreserven der Wälder
die pilter- und Pufferfähigkeit des Bodens
der Wasserhaushalt
die Nahrungsmittelerzeugung
die Land- und Forstwirtschaft
die Rohstoffl a gerstätten
die Abfallbeseitigung
die Flächennu tzung und Raumordnung.

Neben den Leitlinien des Bodenschutzes werden die programmatischen
Grundlagen der Bodenschutzpolitik (Vorsorgeprin zip, Verursacherprinzip,
Kooperationsprinzip, haushälterischer Umgang mit dem Boden, Schutz des
Bodens als Regelungsma ßstab, Sozialpflichtigkeit des Bodens und internatio-
nale und zwischenstaatliche Zusammenarbeit), die Informationsgrundlagen

7,2
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1.,3

1,4

1,5

L,6

des Bodenschutzes (bisheriger Informationsstand, Informationsd ehzite,

zukünftige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben) und Bodenschutz-
aspekte im geltenden Recht dargestellt.

Abschlu$bericht der Bund- / Länder-Arbeitsgruppe »B odenschutzprlgramm«
(26, 2.1995)

In diesem Bericht sind die Inhalte eines Bodenschutzprogramms festgelegt.

B odens chut zpr ogr nmme der Lönder

Teilweise parallel zu denArbeiten im Bund und in der Bund- / Länder-Arbeits-
gruppe entstanden in zahlreichen Bundesländern weitere programmatische
Aussagen rum Bodenschutz. In Niedersachsen ist dies im Programm
,Umweltschu tz inNiedersachse n 19 85« geschehen.

B e s chläs s e der Umw eltmini st erk onf er enz ( 24, 4, 1.9 I 5 )

,Der Schutz des Bodens ist nach Auffassung der Umweltminister und -senato-
ren des Bundes und der Länder eine der wichtigsten fach- und medienübergrei-
fenden Aufgaben der kommenden Jahre. An den Schnittstellen der Umweltbe-
reiche Luft, Wasse r, Abfall und Ressourcenschonung hat er in der dichtbesie-
delten und hoch industriealisierten Bundesrepublik Deutschland als Quer-
schnittsaufgabe ftir zahlreiche Bereiche der Politik herausragende Bedeu-

tung.u

,Die Umweltminister und -senatoren des Bundes und der Länder sind der Auf-
fassun g, daß aufder Grundlage der Bodenschutzkonzeption der Bundesregie-
rung und des Abschlußberichts der Bund- / Länder-Arbeitsgruppe ,Boden-
schutzprograrnrn« gemeinsam von Bund und Ländern in den Bereichen
G esetzgebung, Forschung und Information sowie Verwaltungsv ollzugunver-
züglich ein Maßnahmenkatalog in Angriff genommen werden muß. Hierzu
setzen sie eine Bund- / Länder-Arbeitsgruppe einu.

,Die Umweltminister des Bundes und der Länder halten eine entscheidende
Verbesserung der Informationsgrundlagen über den Boden ftir vordringlich,
um die vielfaltigen, im Bodenschutz notwendigen Entscheidungen treffen ru
können. Sie gehen davon aus, daß dabei eine verstärkte interdisziplinäre
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen, die sich mit boden-
schutzrelevanten Fragestellungen befassen, notwendig ist. Sie beauftragen die
Arbeitsgruppe ,Bodenschu tzr, .. . ein Konzept ftir eine . . " ftir die spezifischen
Zwecke des Bodenschutzes geeignete Datenbasis zu entwickeln.u

Bericht der Bund- / Länder-Arbeitsgruppe »Bodenschutz<<

Unter dem Titel ,Maßnahmen des Bundes und der Länder zumBodenschutzu
ist ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden. Insbesondere die inhaltlichen
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2,7

und dv-technischen Festlegungen zum Aufbau eines Bodeninformations-
systems (BIS) verdienen unsere Beachtung.

Die inhaltlichen Festlegungen sowie die multidisziplinäre Verknüpfung in
einem BIS zeigt Abbildung 1. Weiter wird ausgefi,ihrt:

,Der Aufuau eines detaillierten Bodeninformationssystems kann nur mittel-
fristig geschehen. Deshalb sind Prioritäten zu setzen;

Erfassung bodenkundlicher Daten (Bodengrundinventur, Bodenflächen-
inventur)

Erstellung von flächendeckenden Bodenkarten im Maßstab I :2OOooo

fnt*i.klung von Methoden zurDatenverknüpfu.g mittels EDV.*

,Bei den weiteren Arbeiten zur Einrichtung eines Bodeninformationssystems
soll.:,. folgt vorgegangen werden:

Trennung der Systeme ftir die Datengewinnung, -erfassun& -verwaltung
-interpretation und -auswerfung, sowie kartographische Darstellung. Die

f:rr.lung 
zu einem BIS erfolgt durch definierte Schnittstellen.

Das BIS soll aus dezentral vorgehaltenen, fachspezifisch homogenen, selb-
ständigen Datenbanken verschiedenen Typs mit dem jeweiligen Anwen-
dungszweck optimal angepaßten Strukturen besteh€rr.«

B odenkataster Niedersachsen

Die Aktivitäten des Niedersächsischen Landesamtes frir Bodenforschung fi.ir
ein ,Bodenkataster Niedersachsenu fanden im Vorfel d bzw. parallel zu den
Arbeiten in der Bund- / Länder-Arbeitsgruppe ,Bodenschutzu statt. Die
wesentlichen Stufen dieser Entwicklung sind im folgenden zusammengestellt:

Studie zum Aufbau eines Bodenkatasters oon Niedersachsen (April lgBS)

Ausgehend von der Erkenntnis, daß ein wirksamer Bodenschut z und eine
Sanierung geschädigter Flächen ohne eine umfassende Bodeninventur nicht
möglich ist, wird die Dokumentation des Ist-Zustandes in den Mittelpunkt die-
ser Studie gestellt.

,ln Niedersachsen sind die vorhandenen bodenkundlichen Unterlagen noch
sehr lückenhaft, sie sind nicht umfassend verfugb ar,ungleichwertiglbgulegt
und damit als Basis ftir den angestrebten Bodenschutz und eine Bodensanie-
rung in der vorliegenden Form nicht geeignet. Eine zeitgerechte Bereitstellung
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der geforderten Unterlagen ist mit den laufenden Arbeiten im Rahmen der
bodenkundlichen Landesaufnahme nicht zu erreichen. Um die Lücken nr
schließen, wird daher die Einrichtung eines flächendeckenden Bodenkatasters
ftir Niedersachsen vorgeschlagen.u

,Aufgabe des Bodenkatasters ist es dann, den Ressorts aus dem Fundus der fla-
chendeckend vorliegenden geowissenschaftlichen, vor allem bodenkundli-
chen Basisdaten, Entscheidungshilfen ftir planerische und umweltpolitische
Maßnahrnen zu lieferh.«

Zur Form der Dokumentation heißt es in dieser Studie:

,Um die sehr großen Datenmengen reibungslos handhaben zu können und um
eine schnelle und benutzerfreundliche Auswertung in Form von Entschei-
dungshilfen zu gewährleisten, wird das Bodenkataster in digitaler Form auf-
gebaut und als Bodeninformationssystem vorgehalten. Durch diese digitale
Form kann auch die notwendige Fortschreibung des Bodenkatasters gewähr-
leistet werden und die Ausrichtung auf neue Fragestellungen erfolgen.u

Für das Bodenkataster sind insbesondere folgende Arbeiten zu leisten:

a) Dokumentation des Ist-Zustandes der Böden in Niedersachsen
Zusammenfugen aller bei niedersächsischen Fachverwaltungen vor-
handenen Unterlagen zu einem einheitlich aufgebauten Bodenkataster.

Vorhandene Unterlagen sind:

Daten der Boden schätzung
Forstliche Standortkarten
Altere Bodenkarten
Geologische Karten

I:O"traphische 
Karten (Höhenlinien)

Schließen von Lücken durch zusätzliche Erhebungen.

Das Ergebnis dieser Arbeiten ist zu dokumentieren durch:
Darstellung der flächenhaften Verbreitung der Böden in einem einheit-
lich aufgebauten digitalen Basiskartenwerh in das alle vorhandenen
und zusätzlich erhobenen Daten einfließen, das ständig fortgeschrie-
ben wird und aus dem Karten in der Genauigkeit (Maßstab) ableitbar
sind, die den jeweiligen Anforderungen aus dem Bodenschutzpro-
gramrn entsprechen.

Kennzeichnung der wichtigsten Böden
Einrichtung einer Bodenprobendatenbank
Anlegung von Dauerbeobachtungsflächen.

b) Erarbeitung von Entscheidungshilfen entsprechend den Bodenschutzkon-
zeptionen des Bundes und der Länder

74t



gla).t-E

5E;§ sgä.q'E 5 Ef€-! ä i-E 
=Eiti 9,EE

5i3? 3i5

;cn
33 5
lL?

-OrL

§i ä
E'i S

E

E:
5ä

.t-
E6g6
s§
T'N
c5
Pcös

L
c§oJ

C"cDc
c:
3 'tl

E'69
.oe

(,
C'
(e
t);
+:

!ä

CE
et

G"
c
t
L:
q,

3:(^,
5,

o
.tr
t,
|o

o

E'
.tt

c
o,

§P
ol
s{
€,9
c,üz>

ctoo
rt,
6l

+,t
cr
t

e,

o
L
ct
ctl
c,3
C
o,
3
c

iE

t'
.rt

=N
rl

,tt

N
lD

1'z
.E
c
(u
!
to
60

o
cO

ro
Y
oo

c
PS
-r I-I=
g-O

:Ct g
.61 -r-
LLur ul

T'o,
C-C
-C,

=CDN
c+
= 

:El(Ft/l
:5aLr
3-q, .s

l, tJ
.-r 3-.-J t

T'

.orO,
F

,jitJ:,
E o+-

*c'o)
d.c-o

el_

§3E
Otx O,

-J3 5:=

c
o
E')
c
f
-o
0,
E
L

ul

a,

E
!,
c
q,

.E'

e,
lr-

,Et
ru'

o,
q
,r,
cD

=Fl.

:G' \
.E.g.

ut Cl
E'E
l)rJ
C»:E,
aü-
9;
üc»
E:,

O{-

er)
c:,
E
E(,
ttt
g
e,

4,
o

o-

ä\\
E.;
:tt !,

3€
E-3
äq
§s

,IU

E
,C,

al
a

3
-CiEs
(Uu=r-:Elr.9E B

Bp3
tll

s\ Etl

= 
l.EIl

Ei€li
.or..§i.
or'=.ll.t \.-{l
a\ orr

,o r'äit

3\'Nl

o,

o
l(

=(u
l-L

ED-
Ff-

=oliG»LooE
3g
U'g
5-

L
!, C'
Ctr:ro
-f
:to

=f.ue

=C}
J
c
c,

E

N
;=
ro
o
c»
I

o

st
g1 t-
vo
0r5s=
.Ee
§,
o(}a-- o,
Et=
C' GI

-3-d

c
tu

L
C,

0,E
iJ
U'
t-
o
o-

.g

L
o
E
c
§

.t)

C'

.J

=p
ou-

tr
a,

L
Ex
tr
o,

!
o

co
t
(u
!
i<

o,
L
c,
Y
e,
s
IJ

.3
C't:
o
C'(!,

o,

L
o:(
o
(l,
Nc
o
Y

c
tu

C''tr
o
E

:a

\E'
Ncr.\:.\ Nr
q,r.:c,,
o.-
l\ rr,L\l,t.

üi5i
E§I

ä\
0ro
N+-
cL
o§
l(-(

=r\qf r\

e+llJtlJs
-srlaqJv

ua+JDua+o0 assruqa6J3

c
o
UI
-c(,
o
UD
L
o
=,.9z
e
C»

10
l-
0,a-
r0
G'
+-
o
l(
C
0,
1'
o

co
to
o
c
0,

:,
oo

a-,
ts:
N

,at,
r}
o
a-
C,

l)
3-

c
3
c,0
g
(u
tn;
}

-o
C.,

o.'
.=
G,
q,

l,:
c,

E
cD
€
I

N

Abb, 2: Arbeitsflu$ zum Aufbau eines Bodenkatasters in Niedersachsen
(entnommen: Studie zum Aufbau eines Bodenkatasters Trln Niedersach-
sen)
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Die mit der Dokumentation des Ist-Zustandes bereitgestellten Basisdaten
können nur dann als Entscheidungshilfen herangezogen werden, wenn
entsprechende Auswertekonzeption en zur Verftigung stehen.

Das Gesamtkonzept des rBodenkatasters Niedersachs€n« ist wiedergegeben
in der Abbildung 2 rArbeitsfluß zum Aufbau eines Bodenkatasters von Nie-
dersachsenu.

2,2 Beschlu$ des Niedersächsischen Landesministeriwms r)om 25. 7, 1985

Das Niedersdchsische Landesministerium hat am 25.7.7985 den Aufbau des
Bodenkatasters Niedersachsen beschlossen. Die Arbeiten müssen jedoch
zunächst beschränkt werden auf folgende Punkte:

Zusarnmenfrigen aller bei niedersächsischen Fachverwaltungen vorhan-
denen Unterlagen zu einem einheitlich aufgebauten Bodenkataster.
Schwerpunktmäßige Sonderaufnahmen und Dokumentationen ftir ein-
zelne Problembereiche in bestimmten Gebieten.
Anlegung von Versuchsflachen an bestimmten Standorten.

In Ausfr"ihrung dieses Beschlusses wurde das ursprüngliche Konzept überar-
beitet. Für den Aufbau eines Bodenkatasters wurden folgende Schwerpunkte
gesetzt:

Gebiete mit besonderer Belastung ftir den Grundwasserschutz
Gebiete mit Belastungen durch Luftimmissionen
Gebiete mit hoher Viehbesatzdichte
Gebiete mit besonderer Erosionsgefährdung
Gebiete mit erhöhtem Schwermetallgehalt in Böden
Gebiete mit Abfall- und Abwasserverwertung im Landbau
Gebiete unter Siedlungsdruck.

Es ist das Ziel, innerhalb von 5 Jahren das Bodenkataster in diesen Gebieten
aufzubäu€n; dies entspricht einer Fläche von 50% Niedersachsens.

2,3 Koordinatian im Proj ekt »B odenkataster Tr on N iedersachsen«

Die laufenden Arbeiten zum Aufbau des Bodenkatasters von Niedersachsen
werden vom Niedersächsischen Landesamt ftir Bodenforschung koordiniert.
Zu diesem Zweck wurden zwei Arbeitsgruppen eingerichtet:

Organisation und Austausch von graphischen Daten
Organisaticn und Austausch von Labor- und Meßdaten.

Die Daten der Boden schätzung werden in der Struktur der Grundrißdatei und
irn Format der Einheitlichen Datenbankschnittstelle (EDBS) die im Projekt
ALK definiert wurden, ausgetauscht.
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Beteiligung der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung

Für das Bodenkataster Niedersachsen sind aus dem Bereich der Niedersächsi-
schen Vermessungs- und Katasterverwaltung die Daten der Bodenschätzung
und digitale Höheninformationen von Bedeutung.

D i gi t ali s i er ung d er S ch ät zung s f oli e n ( e in s chli e lSli ch Gr abl ö ch er )

In der Sfudie zumAufbau des Bodenkatasters von Niedersachsen sind ftir die
Daten der Boden schätzung folgende Arbeitsschritte aufgeftihrt:

Digitalisierung der Grenzen der Bodenschätzung aus den Liegenschafts-
karten
Digitalisierung der Lagepunkte der flächentypischen Grablöcher der
Boden schätzung aus den Schätzungsurkunden der Finanzämter
Erfassung der Profilbeschreibungen der flächen§pischen Grablocher der
Bodenschätzung aus den Schätzungsbüchern der Finanzämter
Automatische übersetzung der Profilbeschreibungen der Bodenschät-
zungin den normierten bodenkundlichen Sprachgebrauch
Darstellung der Übersetzungsergebnisse und Grenzen in Karten.

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat die Aufgabe übernommen, die
ersten beiden Arbeitsschritte durchzuftihren (Digitalisierung der Grenzen der
Bodenschätzung einschließlich der Lage der Grablöcher).

Im Rahmen eines Pilotprojekts bei der Bezirksregierung Hannover und beim
Niedersächsischen Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - wurden ftir
das Gebiet der TK 25 Nr. 3623 - Gehrden die entsprechenden Arbeiten durch-
geftihrt. Ziel dieses Pilotprojekts war es, Arbeitsverfahren zu entwickeln und
Aufwands ab s chätzungen vorzuneh men.

Das Gebiet dieses Pilotprojekts umfaßt eine Fläche von 744km' mit
7 So/oBodenschätzung; es waren 45 Inselflurkarten , 457 Rahmen-Flurkarten
und ca.12O0 Schätzungs- und Nachschätzungsurkarten betroffen. Der Bear-

beitungsaufwand frir die vorbereitenden Arbeiten zrn Erstellung einer Digitali-
sierungsvorlage betrugen 80 Arbeitstage. Die Digitalisierung wurde off-line
mit anschließender interaktiver Korrektur durchgeftihrt. Für diese Arbeiten bis
hin rur Abgabe der Daten an das Landesamt ftir Bodenforschung im EDBS-

Format wurd en78 Arbeitstage aufgewendet. Bei einer interaktiven Digitalisie-
rung ist mit einer Reduzierung um 2oo/o zur rechnen.

Für eine TK 25 mit 12'Lkm' und dem Landesdurchschnitt von 61o/oBodenschät-

zungsind fur die Herstellung der Digitalisierungsvorlage 65 Arbeitstage und
ftir die Digitalisierungsarbeiten 55 Arbeitstage (davon 40% am interaktiven
System) anzusetzen.

Abbildung 3 zeigtdie graphische Ausgabe der Grenzen der Bodenschätzung
(einschließlich Grablöcher) einer DGK 5 des Pilotprojekts.
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DGK5-BS 3534 5806 TK3623 /01 BODE NSCHAE TZUNGSGRENZIN

Grenzen der Bodenschätzung (einschlie$lich Grablöcher) einer DGK s

Auf der Grundlage der im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen ist eine Ver-
fahrensbeschreibung rErstellung der Digitalisierungsvorlage ftir das Bodenka-
tasteru erarbeitet worden. Folgende Arbeitsschritte sind vorgesehent

Übernahme des Gauß-Krüger-Gitters in die Inselflurkarten
Dieses Gauß-Krüger-Gitter dient als Grundlage ftir die Digitalisierung.
Erstellung der Digitalisierungsvorlage
Die Schätzungsgrenzen werden farbig markiert. Aus Schätzungs- und
Nachs chätzungsurkarten wird der aktuelle Nachweis der Grablöcher
ermittelt, in die Vorlage eingekagen und im Numerierungsbe zirk nume-
riert.
Erstellung der Liste der Bodenbeschreibung
Diese Liste hat die Aufgabe, die graphische Darstellung mit den Bodenbe-
schreibungen in den Sihatz,rrrgib,i.hern zu verknüpfän.
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Abb.a: Digitalisierungsoorlage für das Bodenkataster (Bodenschötzung), Ausschnitt,
oerkleinert (im Original farbig)

746



3,2

Abbildung 4 zeigt ein Muster der Digitalisierungsvorlage.

Eine Verfahrensbeschreibung ftir die Arbeiten bei der Digitalisierung ist znr
Zeit in Vorbereitung.

D i git al e H öh eninf orm ati on en

Erste Versuche zur automationsgestützten Herstellung der Höhenfolie der
DGK5 gehen in das ]ahr 1976 zurück. Im Jahre 1980 kam erstmals das Pro-
grammsystem TOPSY zum Einsatz; dieses Programmsystem sieht die Spei-
cherung von Koten (einschließlich markanten Höhenpunkten und Strukturli-
nien), digitalem Gelandemodell und Höhenlinien in einer Datenbank vor.
Abbildung 5 verdeutlicht diese digital vorliegenden Höheninformationen.
Das System enthalt eine Schnittstelle ztrr Abgabe dieser Daten an Dritte.

Für diesen Bereich ist im Rahmen des Aufbaus des Bodenkatasters bisher kein
besonderes Programm aufgelegt worden. Zur Verfugung können nur die
Daten gestellt werden, die im Rahmen der Neuherstellung der DGK 5 N in den
letzten Jahren entstanden sind. Für das Bodenkataster ist dabei insbesondere
das digitale Geländemodell von Interesse.

X Gemessener Punkt
+ lnterpolationsgitterschnittpunkt
O Markanter Höhenpunkt

Abb, s : Digitale Höheninformationen

Bruchkante
ueflppltnle
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Realisierung des Bodenkatasters Niedersachsen

Die Konzeption des Bodenkatasters basiert auf der Vorstellung daß die erfor-
derlichen Informationen aus der Arbeit der unterschiedlichen beteiligten Insti-
tutionen und Behörden entstehen. Dies Konzept ftihrt dazu, daß die Realisie-

rung der einzelnen Teilbereiche unterschiedlich fortgeschritten ist.

In vielen Fällen übernimmt in der ersten Phase das Landesamt ftir Bodenfor-
schung die Datenerfassung der vorhandenen Unterlagen.

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat die Au fgabeübernommen, die

Ergebnisse der Boden schätzung (einschließlich Geometrie der Grablöcher)
aus den Liegenschaftskarten zuerfassen und als Grundlage fi.ir das Bodenkata-
ster in digitaler Form bereitzustellen.Zwischen dem Landesamt ftir Bodenfor-
schung und der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist die EDBS (Einheit-

liche Datenbankschnittstelle der ALK) als Übergabeschnittstelle festgelegt
worden.

Für diese Aufgabe sind insgesamt ftinf interaktive-graphische Arbeitsplätze
(SICAD-DIGSY) beschafft worden. (1 Arbeitsplatz jeBezirksregierung und 1

Arbeitsplatz beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt - Landesver-

messung -).

Damit ist eine neue Aufgabe entstandery die den Vermessungs- und Kataster-
behorden wie folgt übertragen ist:

Die Katasterämter erstellen auf der Grundlage der Liegenschaftskarte die

Digita lisierungsvorlagen.
Die Bezirksregierungen ftihren die Digitalisierungen durch; bei Engpässen
kann das Niedersächsische Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -
eingeschaltet werden.

Das Bearbeitungsprogramm wird jahrlich in Abstimmung mit dem Landes-

amt ftir Bodenforschung festgelegt.Die Digitalisierungsvorlage wird seit April
tgg6 erstellt. Die Digitalisierungen werden voraussichtlich im April / Mai 1987

beginnen.

Bedeutung des Vorhabens fär die Niedersächsische
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Die Beteiligung der Vermessungs- und Katasterverwaltung an einer politisch
so bedeutsamen Au fgabe wie Erschaffu.g der Informationsgrundlagen ftir
einen wirksamen Bodenschutz hat einen hohen Stellenwert. Die Bedeutung
ergibt sich aus der politischen Aktualität dieser Fragestellungen.

Für die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat dieses Vorhaben aber noch
eine weitergehende Bedeutung. Die Entwicklungsrichtung in unserer Verwal-
tung geht seit einigen )ahren hin zur digitalen Karte. Die Niedersächsische Ver-
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messungs- und Katasterverwaltung engagiert sich in starkem Maße im Projekt
,Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)-. Mit der Einftihrung der Punktdatei
der ALK ist der erste Schritt in diese Richtung bereits voll zogen.Mit der Beteili-
gung der Vermessungs- und Katasterverwaltung an dem Vorhaben Bodenka-
taster wird die Sch ätzungsfolie zu den Liegenschaftskarten bereits in digitale
Form umgestellt. Damit ist dies gleichzeitig ein Schritt zur digitalen Liegen-
schaftskarte.

Im Hinblick auf die spätere Verwendungsmöglichkeit in der Automatisierten
Liegenschaftskarte müssen bei der Digitalisierung größere Sorgfalt und
höhere Genauigkeit angeshebt werden, als dies bei der Nutzung allein fur das
Bodenkataster erforderlich wäre. Mit den bestehenden Programmen und Ver-
fahren ist eine Zusammenfrihrung der heute isoliert digitalisierten Grenzen der
Boden schätzung mit den später zu digitalisierenden Flurstücksgrenzen mög-
lich.

Es ist noch zu untersuchen, ob die digitalen Daten der Boden schätzung bereits
heute für die Neuherstellung der Schätzungsfolie der Liegenschaftskarte bzw.
der DGK 5-Bo genutzt werden können.

Erste Auswertungen

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung stellt auch hier - wie in vielen
anderen Aufgabenbereichen - Grundlagendaten zur Verftigung.

Zum Abschluß meiner Ausfuhrungen möchte ich auf zweiAbbildungen ein-
gehen, die die Verwendung dieser Daten in den geplanten Auswertemodellen
aufzeigen. Diese Darstellungen sind vom Niedersächsischen Landesamt ftir
Bodenforschung aus den im Pilotprojekt erstellten Daten abgeleitet worden.

Abb.6 stellt eine Aufbereitung der Flächendaten der Bodenschätzung dar; es

sind Flächen eines bestimmten Klassenzeichen hervorgehoben.

Abb. 7 stellt Flächen, die sehr stark durch Stauwasser beeinflußt sind, dar.
Diese Informationen wurden abgeleitet aus der Verknüpfung der Flächenda-
ten der Bodenschätzung mit den Profildaten der bestimmenden Grablöcher.

Diese beiden Beispiele sind einfacher Art. Die Wiedergabe komplexerer Dar-
stellungen ist nur in Farbe sinnvoll; deshalb wird hier darauf verzichtet. Aber
auch diese beiden Beispiele verdeutlichen schon die grundlegende Funktion,
die die Daten der Bodenschätzung fur das Bodenkataster fur Niedersachsen
spielen.
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Abb,6: Flächen eines bestimmten Klassenzeichens (im Original farbig)
Aus s chnitt, rc erkleinert
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Abb.z: Flöchen, die sehr stark durch Stauwasser buinflulSt sind (im Original farbig)
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Die Baulast in der Wertermittlung
VonHermann Bodenstein

Das Institut der Baulast, das ftir das niedersächsische Rechtsgebiet 1973 einge-
frihrt worden ist [1], hat in den ß Jahren seines Bestehens allgemein Beachtung
gefunden. Die zunehmende Diskussion der damit zusammenhängenden Fra-
gen in den Gutachterausschüssen mag das untersheichen; auf die Veröffentli-
chung von Metelerkamp wird vernriesen [2].

Verein zelt geäußerte Kritik an der Rechtskonshuktion der Baulast richtet sich
dagegen, daß sie, da nicht im Grundbuch eingetragen, »unsichtbaru bleibt und
dieses Schicksal mit einer wachsenden Zahl öffentlich-rechtlicher Belastun-
gen und Verftigungsbeschränkungen teilt l3),wozu im übrigen auch die Pflich-
ten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten nach § 4 des Niedersächsi-
schen Vermessungs- und Katastergesetzes l4l zu rechnen sind, und daß der
Grundstückseigentümer das dinglich haftende Grundstück mit einer Baulast
möglicherweise entwertet, ohne daß sich die anderen dinglich Berechtigten
dagegen wehren können [5]. In der Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes

zrfi Ar,derung der Niedersächsischen Bauordnung ist festgestellt worden, daß
die Baulast in Niedersachsen eine Bedeutung erlangt hat, die gar nicht hoch
genug eingeschatztwerden kann, weil die Baulasten in einerYielzahl von Fäl-

len Bauvorhaben ermöglicht haben, die ohne dieses Rechtsinstitut nicht
genehmigungsfahig gewesen wären. Das B estehen des B aulastenverzeichnis-
ses neben dem Grundbuch habe in Niedersachsen zu keinerlei Problemen
geftihrt. Auch aus anderen Bundesländern seien Probleme nicht bekannt
geworden [6].

Die Rechtslage auf Grund der Neufassung der Niedersächsischen Bauord-
nung [7] und die anerkannte Bedeutung des Instituts der Baulast sind Anlaß,
die ftir die Wertermittlung erheblichen Zusammenhänge aufzuzeigen.

Rechtsgrundlagen

Die Baulast wird in § 92 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) defi-
niert als eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers
zu einem sein Grundstückbeheffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, die sich

nicht schon aus dem öffentlichen Baurecht ergib t.Zur Übernahme dieser Ver-
pflichtung ist eine Erklärung des Grundstückseigentümers erforderlich. Die
Erklärung bedurfte nach altem Recht der notariellen Beurkundung nach der
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Neufassung der NBauO muß nur noch die Unterschrift des Grundstücksei-
gentümers öffentlich beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehorde geleistet
oder vor ihr anerkannt sein. In der Erklärung können auch privatrechtliche
Vereinbarungen der beteiligten Grundstückseigentümer enthalten sein, sie
entfalten aber keine öffentlich-rechtliche Vüirkung [S]. Die Baulasten werden
von der Bauaufsichtsbehorde in das Baulastenverzeichnis eingehagen. Bis
znm Erlaß neuer Vorschriften sind die Richtlinien von 1973191 anzuwenden,
soweit sich nach der neuen Rechtslage nichts anderes ergibt. Während die Ein-
hagung bisher nur deklaratorische Bedeutung hatte, erlangt sie nach neuem
Recht konstitutive Wirkung. Von dem Zeitpunkt der Eintragung an ist die Bau-
last der privaten Dispositionsbefugnis entzogen. Sie kann weder durch Erklä-
rungen noch Vereinbarungen der beteiligten Grundstückseigentümer auf-
gehoben werden [10]. Allein die Bauaufsichtsbehörde istbefu gt,aufdieBaulast
zuverzichten. Sie hat darauf ruverzichten, wenn ein Beteiligter das beanhagt
und ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Der Verzicht
wird mit der Löschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam. Im übri-
gen wirken die Baulasten auch gegenüber den Rechtsnachfolgern. Damit soll
die Kontinuität der Baulastwirkung sichergestellt werden.

Der Gesetzgeber hat nicht abschließend festgelegt, wo Baulasten erforderlich
sind, um Bauvorhaben zu ermoglichen. In der NBauO ist die Anwendung von
Baulasten in folgenden Fällen vorgesehen,

Vereinigungsbaulasten nach § a;
Zugangsbaulasten nach § 5, die nach neuem Recht nicht erforderlich sind,
wenn die Benutzungder entsprechenden Flächen durch Miteigentum hin-
reichend gesichert ist;
Grenzbebauungsbaulasten nach § 8, auf die nach neuem Rech t verzichtet
werden kann, wenn fur die Gebäude auf beiden Grundstücken Bauanhäge
vorliegen und die Grundstückseigentümer der Grenzbebauung zuge-
stimmt haben;
Abstandsbaulasten nach § 9;
Stellpla tzbaulasten nach S 47;
Baulasten an Gemeinschaftsanlagen nach § 52, die nicht mehr obligato-
risch sind; die Forderung nach einer Baulast soll nunmehr der Ermessens-
entscheidung der Bauaufsichtsbehorde vorbehalten bleiben.

Die in § 18 NBauO alter Fassung geforderte rechtliche Sicherung ist entfallen.
Es bedarf nur noch der technischen Sicherung ftir den FalL daß bei Verwen-
dung gemeinsamer Bauteile diese erhalten bleiben, wenn eine bauliche Anlage
abgebrochen wird.

§ 55 NBauO ist aufgehoben worden; damit ist die vorgesehene Baulast zur
Sicherung der Wiederverwendung von Bauteilen eines Baudenkmals entfal-
len.

Nach § 2 Abs .-l.Satz2 Spielplatzgesetz[I1] ist ein Spi elplatzftir Kleinkinder auf
einem anderen Grundstück durch Baulast zu sichern.
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Auch außerhalb der NBauO kann eine Baulas t zur Einhaltung von Vorschrif-
ten des städtebaulichen Planungsrechts bestellt werden, zt)m Beispiel bei der

Hinzurechnung von Teilen eines anderen Grundstücks z;';rr Einhaltung der

Grundflächen- und Geschoßflachenzahl en172,131. Darüber hinaus sind wei-

tere Anwendungsfälle möglich, unter anderem auf Grund denkmals- oder
landschaftspflegerischer Gesichtspunkte. Hierbei gibt es auch den seltenen

Fall, daß ein positives Handeln durch Baulast gesichert werden kann 1141.

Die Bauaufsichtsbehorden haben, um Bauvorhaben genehmigen zu können,
außer der Begründung von Baulasten noch die Möglichkeit, mit Ausnahmen
(§ 35 NBauO) und Befreiungen (§ S6 NBauO) zu operieren. Für die Anwen-
dung sind jeweils andere Voraussetzungen festgelegt worden. Es steht also

nicht zur Disposition der Bauaufsichtsbehorden, von welcher Möglichkeit sie

Gebrauch machen wollen. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen einer Bau-

last erftillt sind, gibt es keinen Raum frir eine Ausnahme oder eine Befreiung.

Der Bundesgesetzgeber hat in § 61 des Bauges etzbuches - BauGB - [15], wie
schon im Bundesbau gesetz,Regelungen darüber getro ffen,wie in Umlegungs-
verfahren Baulas tenzubehandeln sind. Entsprechendes gilt ftir die Grenzrege-
lung (S s0 Abs.2 BauGB).

Zu dem Problem, ob die Baulast als öffentliche Last zu qualihzieren ist, sind
unterschiedliche Meinungen verheten worden. Nach S 54 Grundbuchord-
nung (GBO) sind die auf einem Grundstück ruhenden öffentlichen Lasten von
der Eintragung in das Grundbuch ausgeschlossen, es sei denn, daß ihre Eintra-
gung gesetzlich besonders zugelassg.n oder angeordnet ist. In der Begründung
iu däm Entwurf eines Gesetz es zrfi Anderung der Niedersächsischen Bauord-
nung 1161 ist abschließend festgestellt worden, daß Baulasten nicht zu den

öffentlichen Lasten im Sinne des § 54 GBO gezählt werden können. Ihre Ein-

tragung sei dann grundbuchrechtlich nicht zugelassen und könne auch nicht
durch Landesrecht zugelassen werden.

Die Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Baubeschränkung.Sie ist kein Recht

im Sinne des S 434BGB 117)und auch kein Recht am Grundstück [t9,19]. David
vergleicht die Rechtswirkungen der Baulasten partiell mit denen baurechtli-
chei Normen, wenn auch der Geltungsgrund in beiden Fällen unterschiedlich
sei [20].

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Bauaufsichtsbehorde und den beteilig-

ten Grundstückseigentümern gestalten sich wie folgt: Die öffentlich-rechtliche
Verpflichtung, die Gegenstand der Baulast ist, obliegt dem Baulastüberneh-

mer nur gegenüber der Bauaufsichtsbehorde. Mit Hilfe einer »unselbständigen

Ordnu.,[rr"rftigungu kann die Bauaufsichtsbehörde gegen den Baulastüber-
nehmer rorg.hen, wenn dieser die übernommenen Pflichten nicht erfüllt. Die

Frage, welche rechtliche Wirkung die Baulast ftir den Baulastbegünstigten ent-
faltät, ist in der Literatur unterschiedlich beantwortet worden. Einerseits wird
nur eine Reflexwirkung erkannt, andererseits wird die Begünstigung als sub-
jektiv-öffentliches Recht qualihziert (rgl. zl).Tatsächlich wird sich der Inhalt
einer Baulast in der Baugenehmigung ftir den Begünstigten wiederfinden.
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D a s Rechtsverh ältnis zwis chen B aulastüb ernehmer und B aula stb egünstigtem
bestimmt sich ausschließlich nach Privahecht. Im allgemeinen werden Verein-
barungen mit schuldrechtlicher oder dinglicher Wirkung getroffen. Derartige
Vereinbarungen sind aber nicht Voraussetzung ftir die Begründung der Bau-
last,sie kann auch ohne jegliche privatrechtliche Regelung begründet werden.
Fehlt solche Abmachung stellt die Baulast selbst keinen Rechtsgrund fi.ir die
Nutzung dar, denn privakechtlich gewährt die Baulast dem dadurch Begün-
stigten weder einen Nutzungsanspruch noch verpflichtet sie den Baulastüber-
nehmer, die Nutzung zu dulden 1221.

Folgendes Schema mag die Rechtsbeziehungen verdeutlichen:

Bauaufsichtsbehörde
Eintragung in das Baulastenverzeichnis

q
Vereinbarung
licher oder

mit schuldrecht-
dinglicher tnlirkung

Baulast- 
-Entgel.t 

für die Nutzung
übernehmer Duldung der Nutzung-*

Baulast-
begünstigter

2 Konsequenzen für die Wertermittlung

2.1 Die Baulast ist kein Recht am Grundstück daher kann sie kein selbständiges
Objekt der Wertermittlung sein, §136 Abs.l BBauG (§193 Abs.l BauGB).
Etwas anderes gilt ftir eine privatrechtliche Nutzungsvereinbarung die der
Baulast zugrunde liegt. Die zu diesem Zweck begründeten Rechte dinglicher
oder obligatorischer Art können Gegenstand derWertermittlungsein. Das hat
fiir die Praxis aber kaum Bedeutung weil nur einige Anwendungsmöglichkei-
ten sinnvoll und erforderlich erscheinen. Schwerpunkt der Tätigkeit der
Gutachterausschüsse ist die Wertermittlung ftir Grundstücke, auf denen eine
Baulast ruht oder die durch eine Baulast begünstigt sind.

Den Gutachterausschüssen ist die Höhe vereinbarter Nutzungsentgelte im all-
gemeinen nicht bekannt. Diese wird wesentlich beeinflußt durch Art und
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Inhalt der Baulast. So wird zumBeispiel eine Grenzbebauungsbaulast anders

zubeurteilen sein als eine Stellpla tzbaulast. Darüber hinaus gibt es sicher noch
eine Reihe anderer Motive. Nach David werden in landlichen Gegenden Bau-
wich- und Abstandsflachenbaulasten meist unentgeltlich in Wahrung des gut-
nachbarlichen Verhältnisses übernommen, dagegen ist dies in manchen Groß-
städten fast nur gegen Entgelt tiblich. Gezahlt würden in Einzelfällen Beträge

bis zu einer Höhe, wie sie frir den Ankauf der belasteten Fläche hätten auf-
gewandt werden müssen lz3l.Die Entgelte resultieren aus Marktvorgängen,
die von unterschiedlichsten Interessen geprägt werden und die daher in vielen
Fällen auf ungewohnliche oder persönliche Verhältnisse schließen lassen. So

wird sich der Baulastübernehmer aus schuldrechtlichen Vereinbarungen oft
unter Berufung auf einen im Verhag vorgesehenen Kündigungsgrund lösen

können, ohne daß der Baulastbegünstigte etwas dagegen unternehmen könnte

ll4l.Auf diese Marktsituationen kommt es fur die Wertermittlung regelmäßig
nicht an. Wertermittlungen ftir Grundstücke, die durch eine Baulast verpflich-
tet oder begünstigt sind, werden in erster Linie auf Kaufpreise gestitzt, die bei

dem Verkauf vergleichbarer Objekte, mit ahnlicher Struktur und Nutzung wie
das belastete oder begünstigte Grundstüch erzieltworden sind. Der Verkehrs-
wert des Grundstücks wird auf der Grundlage des Zustandes ermittelt, wie er

durch die Belastung oder die Begünstigungbestimmt ist. DerVerkehrswert des

Rechtes, das auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht, wird in der Regel der
baulastbedingten Wertänderung entsprechen, die sich aus der Differenz nr
dem fiktiven Wert, ohne Berücksichtigung der Baulast, ergibt. Die direkte
Ermittlung von Verkehrswerten solcher Rechte dürfte aufschwierigkeiten sto-
ßen und daher nur ausnahmsweise in Betracht kommen.

Für die Gutachterausschüsse ist es im allgemeinen problematisch, sich Klarheit
über die privaten Rechtsbeziehungen zwischen den beteiligten Grundstücks-
eigentümern nrverschaffen, es sei denn, daß ein dingliches Recht bestellt wor-
den ist. Informationen können durch Befragen der Eigentümer gewonnen wer-
den. Den Angaben ist allerdings mit Skepsi s zubegegnen, wennzwischen den

Parteien Streit über die Exi stenz schuldrechtlicher Vereinbarungen oder über
deren Inhalt besteht. Von einer Befragung kann aber schon deshalb abgesehen

werden, weil sich die Rechtsfolgen privater Absprachen regelm äßigin der tat-
sächlichen Situation widerspieglen. Für die Wertermittlung kommt es letztlich
darauf an, ob die Moglichkeiten, die sich aus dem Inhalt der Baulast ergeben,

entsprechend genutzt werden oder nicht. Zwischen diesen Alternativen zeich-
net sich eine weitere Fallgruppe ab, die es ermoglicht, Ablaufe in den Grenzbe-
reichen aufzufangen. Danach ist wie folgt zu differenzieren:
a) der mit der Baulast verfolgte Zweck ist realisiert worden;
b) der mit der Baulast verfolstu Zweckwird realisiert werden;
c) der mit der Baulast verfolgte Zweck ist nicht realisiert worden.

Unter a) werden die Fälle eingeordnet, in denen Rechtslage und tatsächliche
Situation identisch sind. Diese Konstellation wird überwiegen und als Regelfall
anznsehen sein. Der tatsächliche Zustand ist der Wertermittlun gzugrunde zu

legen.
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2,2

U rer b) sind die Baulasten zu subsumierery der enZweck noch nicht realisiert
ist, bei denen aber Anhaltspunkte erkennbar sind, die auf eine baldige Umset-
zungmit einiger Wahrscheinlichkeit schließen lassen. Das ist zum Beispiel der
FalL wenn die Baugenehmigung bereits beanhagt worden ist oder Einverneh-
men zwischen den beteiligten Grundstückseigentümern über die Durchset-
zung der Baulast besteht. Dann ist grundsätzlich der zu erwartend e Zustand
maßgebend ftir die Wertermittlung.

Fälle im Sinne von c) sind vor allem: Die Baulast ist aus tatsächlichen Gründen
gegenstandslos gewordery vergleichbar mit dem Tatbestand des § S4 ,\bs.Z
Buchst. b GBO. Bei den beteiligten Grundstückseigentümern besteht an der
Aufrechterhaltung einer tatsächlich nicht genutzten Baulast kein Interesse
mehr oder die Voraussetzungen ftir den Yerzicht auf die Baulast nach Sgz
Abs.3 NBauO sind erftillt, das heißt, daß an der Baulast auch kein öffentliches
Interesse mehr besteht. In dieser Fallgruppe ist wiederum der tatsächliche
Zustand erheblich; da Baulast und etwaige Privatrechte nur noch formal beste-
hen, bleiben sie bei der Ermittlung des Verkehrswertes unberücksichtigt.

Es versteht sich von selbst, daß Baulasten in der Begründungvon Gutach tenzu
berücksichtigen sind. Wegen der komplizierten Rechtsbeziehungen ist es
besonders wichtig den jeweiligen Sachverhalt vollständig und exakt darzule-
gen und die Wtirdigung durch den Gutachterausschuß nachvollziehb ar ru
begründen.

Mit dem Problem, wie die Baulast in der Zwangsversteigerun g zubehandeln
ist, hat sich Drischler sachkundig auseinande rgesetzt 125, 26l.Das Ergebnis
kann indes nicht befriedigen. Drischler sieht grundsätzlich keine Möglichkeit,
eine Baulast in der Zwangsversteigerungzuerhaltery aber frir den Fall einer
rechtsgeschäftlichen Veräußerung des ersteigerten Grundstücks durch den
Ersteher, daß sie wieder voll wirksam wird. Er ist der Auffassun& daß die For-
mulierung rBaulasten sind gegenüber den Rechtsnachfolgern wirksamu (neue
Fassung: rBaulasten... wirken auch gegenüber den Rechtsnachfolgern u) nicht
den Anforderungen genüBt, die das Bestehenbleiben der Baulasiauf Grund
des § 9 EG ZVG lzTlrechtfertigen könnte. Es müßte in der NBauO schon aus-
drücklich geregelt sein, daß die Baulast auch gegenüber dem Ersteher in der
Zwangsversteigerung wirkt, denn der Ersteher erwirbt das Eigenfum durch
Zuschlag und ist daher (im engeren Sinne) nicht Rechtsnachfolger.
Sachse ist, unter Bezu g auf Peus, in Anlehnung an die Polizeipflichtigkeit des
jeweiligen Eigentümers davon ausgegangen, daß die Baulast auch im Wege der
Zwangsversteigerung den danach berufenen Eigentümer verpflichtet lzsl.
Große-Suchsdorf / Schm altz/ Wiech ert!291, Blumenbach / Groschupf t3o]und
David [31] haben übereinstimmend, wenn auch mit anderer Begründung
gege-n d?t Erlöschen der Baulast in der Zwangsversteigerung votiertl Von Bl;-
menbach I Groschupf stammt wohl die plausibelste Bägrünäung. Hiermit hat
sich Drischler auseinandergesetzt und sie letztlich *.gun der ii Zwangsver-
steigerungsverfahren herrschenden Formskenge abgelehnt 1321.
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In der Praxis dürfte diese Argumentation jedoch auf Bedenken stoßen. Die

durch Baulast übernommenen Verpflichtungen müssen auf Dauer gesichert

sein (Kontinuität der Baulastwirkung). Würde etwa eine Baulast und damit
auch der Rechtsgrund ftir die übernommene Verpflichtung in einer Zwangs-

versteigerung entfallen, entstünden baurechtswidrige Zustände. Gerade das

wollte ä.r Landes gesetzgeber aber verhindern. Im übrigen würde ein ding-
liches Recht, das zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche bestellt worden

ist, seiner Grundlage beraubt werden, wenn die Baulast entfiele. Dagegen wird
die Zwangsversteigerung eines begünstigten Grundstücks auf den Bestand

der Baulast keinen Einfluß haben.

Nach Drischlers Auffassung ist das Bestehen einer Baulast ftir die Wertermitt-
lung in einem Zwangsversteigerungsverfahren grunds ätzlich ohne Bedeu-

tung. Er räumt jedoch ein, daß die Exi stenzeiner Baulast ftir die Beteiligten und

Biet-lnteressenten so wesentlich sei, daß dies bei der Wertermittlung nicht
unberücksichtigt bleiben könne [33]. Sachse halt es unter gewissen Vorausset-

zungen fur erforderlich, daß in Wertgutachten ftir Zwangsversteigerungen
auch auf die Baulastfragen eingegangen wird 1341.

Nach alledem mag dahinstehen, ab sich die Meinung von Drischler durchset-

zenwird. Für die Gutachterausschüsse dürfte in jedem Fall feststehen, daß bei

der Erstattung von Gutachten in einem Zwangsversteigerungsverfahren nach

den Grund sätzenunter 2.Tvorzugehen ist. Auf Antrag können die Verkehrs-

werte aufbeide Zustände, mit und ohne Berücksichtigung der Baulast,bezo-
gen werden.

Baulasten können nach S 86 BBauG (§ S6 BauGB) und nach § 3 des Nieder-

sächsischen Enteignungsgesetzes - NEG - [35] nicht Gegenstand einer Ent-

eignung sein, wohl aber die durch Vertrag zwischen Baulastübernehmer und

Biulasibegtinstigtem begründeten dinglichen oder obligatorischen Rechte. In

der Praxis wird die Möglichkeit, solche Privatrechte allein zu enteignen, kaum

Bedeutung haben. Grundstücke, die durch Baulasten verpflichtet oder begün-

stigt sind, werden dagegen häufiger Gegenstand der Enteignung:.r-". Nach

s rbg BBauG (§ 10 7 BauGB) sind die Enteignungsbehörden verpflichtet, ein

Gutachten des Gutachterausschusses einzuholen, wenn Eigentum entzogen

werden soll. Für die Anwendung des NEG ist durch Nr.29 NEGVwV l36lfest-
gelegt, daß es in der Regel z;.rr Ermittlung des Sachverhalts gehört, ein Gutach-

ten des Gutachterausschusses einzuholen.

Baulasten gehen in einem Enteignungsverfahren nicht unter l37l.Baulast und

Privatrecht haben, wenn sie korrespondieren, prinzipiell denselben Einfluß auf

den Verkehrswert, die Baulast über die baurechtlichen Normen auf den nach

s g; Abs. 4 BBauG (§ 93 ,^tbs.ABauGB) oder nach § 11 Abs.4 NEG maßgeben-

den Zustand des Grundstücks und das Privatrecht als Wertminderung aufder

Grundlage des § gs Abs. 4 BBauG (§ 95 ,\bs. 4 BauGB) oder des § 13 Abs. 4

NEG. tm tibrigen ist auch in der Enteignung nach 2.-Lzuverfahren. Im Rahmen
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2.4

des vorbereitenden Verfahrens ist nach Nr. 22.4 NEGVwV in jedem Fall die
Bauaufsichtsbehörde wegen etwaiger Baulasten zLt beteiligen. Aufschluß
darüber erhalt die Enteignungsbehörde auch durch das Gutachten des
Gutachterausschusses. Das Eigentum an einem Grundstück kann nach § aO

Abs. 1Nr. l BBauG (S S6 Abs. 1Nr. l BauGB) nur mit einem eintragungsfähigen
dinglichen Recht belastet werden; die Belastung mit einer Baulast ist aus-
geschlossen [38].

Nach § Of Abs. '1, Satz 3 BBauG (§ 61, ,\bs.'L, Satz3 BauGB) können im Landes-
recht vorgesehene Baulasten aufgehoben, geändert oder neu begründet wer-
den. Dieser unverändert gebliebenen Vorschrift trägt die Neufassung des Abs.
2 Satzl Rechnung, indem sie klarstellt, daß sich die Ausgleichsregelung neben
den privaten Rechten auch auf Baulas tenbezieht ß91. Dadurch ist die Baulast
eindeutig Objekt der Ausgleichsregelung. Das ist vor allem dann von Bedeu-
tung, wenn Baulasten neu begründet werden, ohne daß die privaten Rechtsver-
haltnis se zwischen den Beteiligten geregelt sind. Dieser Tatbestand entspricht
der Alternative b) des Schemas unter 2.I. Auszuschließen ist, daß neben der
Baulast noeh das jeweilige Privatrecht in den Ausgleich einbezogen wird. Ent-
sprechendes gilt ftir etwaige Wertänderungen, welche durch die Neuordnung
von Baulasten nach § go Abs. 2 BauGB bewirkt werden. Grundlage ftir den
Ausgleich ist die Vorschrift des § gr BauGB

Es kann festgehalten werden, daß es zwischen dieser und den anderen Rege-
lungen, die im Abschnitt 2 beschrieben worden sind, sowie zu der bisherigen
Übung materiell kein e prinzipiellen Unterschiede gibt. Die Neufassung des

§ 61 Abs. 2 Satz t hat zu einer ,\kzentverschiebung geftihrt, die unter dem
Gesichtspunkt zweckmäßig erscheint, daß alle Tatbestände lückenlos ftir den
Geldausgleich erfaßtwerden können.
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Katasteramt Lüchow3 Fünf |ahre in neuen Diensträumen
Von Heinz Münnekhof f

Es ist üblich, daß sich Katasterämter mit ihrer neuen Unterbringung in unserer Haus-

zeitung darstellen. Aus mancherlei Gründen ist dies bisher nicht geschehery beson-

ders däshalb, weil der Umzug und seine Nachwehen sich weit länger hinzogery als

vorauszusehen war.

Kurz zur Vorgeschichte. Nach dem Inhalt der Regierungserklärung vom Jahre 1978

beabsichtigteäie Landesregierung die Vermessungs- und Katasterverwalfung neuzu
organisierän. Die Einheit der Verwaltung auf der Kreisstufe sollte durch die-Eingliede-

ruig der staatlichen Katasterämter in die Verwaltung der Landkreise und kreisfreien

Städte erreicht werden.

Während dieser politischen Phase plante der Landkreis Lüchow-Dannenberg seinen

Kreishausneubau. Zukunftsbedacht nahm er auch Flächen fur das vorgesehene kom-
munale Katasteramt in den Raumbedarf auf und begann, den Neubau entsprechend

zu errichten. Nach Abwägung aller Argumente war es zu einer Kommunalisierung
nicht gekommen. Was macht der Landkreis nun mit den im Neubau erstellten Flä-

chen? Das Katasteramt möge mietweise einziehen!

Wie sah die Unterbringung des Katasteramtes damals in der Theodor-Körner-
Shaße11 in Lüchow aus?

Ein zweigeschossiges, an den Glockenturm der weiterabstehenden St.-Johanniskirche

angelehntes Backsteinhaus. Im fahre 1883 als Posthalterstelle errichtet, Pferdeställe

inzwischen abgehagen, und mit dem Grundstück, aus Privathand, angemietet. Im
Keller unzulässige und nicht ausreichende Sanitärausstattung, ganz geringes Raum-

angebot für das Fersonal, unzureichende Lastaufnahme der Decken ftir Reproeinrich-

turigen, äußerst beengtes Archiv, das gleichzeitig Durchgangsraum_ftir ein dahinter

g"le-ge.rer Arbeitszimher sein mußte; veraltetes Elektronetz, instabiler Dielenfußbo-

äen,-Dienstbesprechungen mit mehreren Teilnehmern, zum Beispiel wegen DDR-

Grenze oder der Maßnähme Gorleben fanden in freizumachenden Zimmern oder

außerhalb statt, wie auch die Richtwertsitzungen.

Mancher Gast und auch mancher Bedienstete wird sich an weitere Einzelheiten erin-

nern. Dieser unerhägliche Zustandwar der vorgesetzten Behörde durchaus bekannt,

nur im Hinblick auf äie früher geplante Zusammenlegung mit dem Katasteramt Uel-

zen in Uelzen und später dei dann »anstehendenu Kommunalisierung sollte aus

Kostengründen keine Veränderung erfolgen'

Gegen Ende des Jahres l98O nutzte der damalige Dezernatsleiter 2OTbeider Bezirks-

."gi"rrng in Lüneburg Herr Gaul, die sich bietende Gelegenheit und argumentierte:
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Die unzureichenden Büroräumg die unzulänglichen sanitären Einrichtungen und der
bauliche Zustand des Mietshauses erfordern eine anderweitige Unterbringung des
Katasteramtes Lüchow!

Es folgten die üblichen Schritte: Raumbedarfsplan aufstellen und genehmigen lasseo
um mit dem Landkreis über Vermiefung - Anmiefungverhandeln zu können; Raum-
bedarf auf die Neubauflächen abstimmen; Mietpreis aushandeln und Mietvertrag
genehmigen lassen. Samstag vor Pfingsten im |ahre 1982 begann der Umzug. Ein Spe-
diteur stellte 2 Personen und einen Umzugswagen, doch der größte Teil der Arbeit
wurde bei hochsommerlichem Wetter mit Eifer von denBediensteten des Amtes erle-
digt. Verpacken des Archivinhalts und sonstiger Akten und Unterlagen sowie der
Inhalte der Büromöbel und Kennzeichnen der Transportbehältea Umzug der Möbel,
Transport der Behälter, Ausladen und Auspacken oftbis in den späten Abend hinein;
am nächsten Morgen ging's in gleicher Artweiter, und das über2 Wochen. Zur Erho-
lung gab es einen Tag Betriebsausflug per Fahrrad durch den Landkreis. Das Haus am
Glockenfurm wurde besenrein übergeberl das Schild Katasteramt Lüchow demon-
tiert, die gewohnte Umgebung blieb hinter uns.

Aufgenommen hat uns ein dreigeschossiger Baukörper, der sich aus zwei Einzelkör-
pern zusammenftigt, einem westlichen U-förmigen Flügel mit Offnung zur Draweh-
ner Jeetzel hin und einem östlichen quadratischen Flügel um einen Innenhof.

Das Gebäude wurde in Stahlbeton-Skelettbauart mit 5 x 5 m Raster errichtet, die
Außen- und Innenwände bestehen aus rotbunten Mauerziegelo lediglich die Zim-
merhennwände wurden in Leichtbauweise hergestellt. Die Eingangshalle besteht aus
Stahl und GIas. Die Fußböden sind bis auf Sanitär- und Kellerräume mit Teppich
belegt und nahezu jederRaum ist mit eingebauten Kleider- und Aktenschränken aus-
gestattet. In den eingebauten Aktenablagen vor den Fenstern verlaufen Telefon- und
Stromversorgungskabel.

Die HauptnuLflache im Kreishaus beträgt rund 40OOm'. Davon sind ftir das Kata-
steramt rund 600m'Büro- und Archivräume in der südlichen Erdgeschoßhälfte des
ostwärtigen Flügels angemietet und im Keller darunter 2 Reproräume und ein Raum
für Vermessungsgehilferl sowie auf der Nordseite des Gebäudes eine enge Garage
und 2 kleine Geräteräume, unten insgesamt 1.1.0m2. Die beiden Archivräume (zuläs-
sige Deckenlast 250kg/m') liegen mitten in einem großen Flur, von dem fast alle 22
Räume erschlossen werden. Das Geschäftszimmer ist besucherfreundlich unmittel-
barvom allgemeinen Eingangsbereich des Kreishauses zu erreichen. Die Belegungder
übrigen Räume erfolgte unter dem Leitgedanken der sachlichen und faihliihen
Abhängigkeit einzelner Sachgebiete und Aufgabenbereiche untereinander sowie der
Bindung an gewisse unterlagen und Geräte. Die Antwort auf die Frage Raucher oder
Nichkaucher drängt bisweilen fachliche Argumente in den Hintergrund. Ferner
beeinflußte die Qualität, die Grundausstatfung eines Raumes seine Belegung. In nur
geringem Maße wurde bei der Errichfung dieses modernen verwalfungsgebaudes auf
die speziellen Bedürfnisse einer technischen verwalfung eingegangen, architekto-
nische Grundgedanken waren unumstößlich. In mehreren Büroräumen kann hotz
kaltshahlender ungebrochener weißer Decken, Wände und Einbauten unter den Fen-
sterrL auch bei guten äußeren Lichtverhältnisseru nicht auf Kunstlichtverzichtetwer-
den.
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Der Landkreis hat ftir seinen Neubau eine Durchwahlnebenstellenanlage installiert.
Diese Anlage wird mietweise mitgenutzt. Um die Zenhalvermittlung (Ruf-Nr.12 00)

nicht mit eingehenden Gesprächen für das Katasteramt zubelastery sind in Telefon-
bticherru Briefköpfen usw. für das Katasteramt die direktanwählbaren Apparate(Ruf-
Nr. 12 06 00 und rz OO Or) genannt, von denen Gespräche weitergeleitet werden kön-
nen. Die Abrechnung der Fernsprechgebühren erfolgt gegenüber dem Landkreis auf
Grundlage der zentral erfaßten Einheiten pro Apparat. Der Stromverbrauch des

Amtes wird nach Verbrauch, gemessen durch Zwischenzähler, bezahlt. Der Wasser-
verbrauch wird proportional zum Personal und die Wärmeenergie (aus Gas oder Ol)
proportional zur angemieteten Büroraumfläche ermittelt. Die Reinigung der Dienst-
räume erfolgt wie beim Landkreis auch durch eigenes Personal.

Nach der Hektik des Umzuges und nach dem Eingewöhnen tratnun die Aufgabener-
ledigung zum Wohle des Bürgers in den gebührenden Vordergrund. Arbeitsverfah-
ren und -abläufe sollten sich, frei von raumbezogenen Planungen, festigen können.
Doch der Einsatz von neueren Arbeitsmitteln (2.B. Umstellung BEDV auf ALB,
Mikroverfilmung) wirkt sich stark auf die Ausgestaltung einzelner Arbeitsplätze und
damit auf die Unterbringung des Personals aus. So mußte die Nutzung einzelner
Räume bereits mehrfach geändert werden. Die nächste eingreifende Maßnahme wird
das Einfrihren der mittleren Datentechnik bewirken. Die Einstellung zweier zusätzli-
cher Auszubildender konnte nur durch die vorübergehende Nutzung eines weiteren
Raumes erfolgen. Zur Unterbringung des zusätzlichen ABM-Personals, überlagert
mit dem Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung mußte das Stammpersonal enger anein-
anderrücken bis nahe an die Grenze des Zumutbaren.

Die Erfahrungen der vergangenen ftinf Jahre zeigen aul welche Dinge man vielleicht
hätte besser machen können. Es sollten möglichst 5bisloo/o der Hauptnutzfläche als

Reservefläche vorgehalten werden, Garagen und Geräteräume dürfen nicht zu eng

bemessen sein. Die Archivräume solltennichtzu klein seinoder miteiner Kompaktan-
lage versehen werden können, die Diensträume sollten nicht zu klein und dabei weni-
ger tief seiry so daß kleinere Arbeitsgruppen (2 bis 4 Personen) bei Tageslicht in einem

Raum tätig sein könnery Einbaumöbel sind selten an den passenden Stellen und die

eingebautÄn Ablagen vor den Fenstern vergrößern den Abstand zum Tageslicht, ab

ca. 15 Diensträumen muß abgewogen werden können, übereinanderliegende Etagen

zu nutzery jeder Dienskaum ist mit einer amtsberechtigten Nebenstelle auszustatten,

besonders wenn eine zentrale Gesprächseinheitenregistrierung erfolgt, es sollten
mehrere und kleinere Stromkreise geschaltetwerden, Kabelkanäle zur Aufnahme von
Strom- und EDV-Leifungen müssen auf Zukunft dimensioniert werden und nahezu
alle Dienskäume verbinden, abgehan$e Decken sollten reinigungsfreundlich gestal-

tet werden und im Heizungssystem muß eine Luftbefeuchtungseinrichtung installiert
werden (2. B. Verdampfer) um während der Heizperiode krankheitsbedingte Ausfälle
zu minimieren.

Insgesamt sind die Bediensteten froh, daß der Schritt nach hier in den Kreishausneu-
bau getan werden konnte, auch wenn wir von unserer Selbständigkeit ein Stück abge-

ben mußten. Wir sind in sofern ein rteilkommunalisiertesu Katasteramt, in dem wir mit
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der Kreisverwalfung der Schulaufrichb dem Kreisverband der Wasser- und Boden-
verbäinde sowie dem Forstamt der Landwirtschaftskammer unter einem Dach gut
auskommen und unseren Dienst zielgerecht versehen.
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Herstellung der Einräumigkeit
im Bereich der Vermessungs- und Katasteryerwaltung
- fast abgeschlossen.
Von Wolf-Erich von D a a c k

In Ausftihrung der Absichtserklärung der Landesregierung vom 10.2. 1981 ist die Ein-
räumigkeit ftir den Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung am1,.3.L987

bis auf das Gebiet Delmenhorst I Oldenburg I Wildeshausen hergestellt worden.

Zur Durchft.ihrung dieser Maßnahme wurde zunächst ein Phasenplan aufgestellt und
mit den entsprechenden Gremien erörtert. Die beiden Phasen des Planes waren durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:

- Phase I
enthielt die Umgliederungery die in relativ kurzer Zeit durchgeführt werden konn-
ten und keine Schwierigkeitenbei der Unterbringungdes übergehenden Personals

und des Inventars mit sich brachten.

- Phase II
umfaßt die Falle, deren Realisierung zeitlich nicht genau zu übersehen war, weil der
erforderliche Raum zur Unterbringung der zu versetzenden Bediensteten und des

übergehenden Inventars zunächst bereitgestellt werden mußte.

Im einzelnen sind folgende Gemeinden umgegliedert worden:

Gemeinde abgebendes
Katasteramt

aufnehmendes
Katasteramt

Umgliederung
zum

Boldecker Land

Cremlingen I Sickte

10 Gemarkungen des
gemeindefreien G ebietes
Har z (Landkreis G oslar)

Kalefeld

Lehre

Eystrup / Hoya

Hessisch Oldendorf

Altkreis Lingen ohne
die Gemeinde
Wietmarschen

Jade

Wolfsburg

Braunschweig

Bad
Gandersheim

Osterode

Braunschweig

Syke

Rinteln

Nordhorn

Varel

Gifhorn

Wolfenbtittel

Goslar

Northeim

Helmstedt

Nienburg

Hameln

Meppen

Brake

1,.7.1985

1.7.1985

7.1,.1985

1,.1.1985

r.3.7985

7.9.7985

7.9.7985

1,.7.7987

1,.7 .1985
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Gemeinde abgebendes
Katasteramt

aufnehmendes
Katasteramt

Umgliederung
zum

Visbeck

Langelsheim /

Lutter am Barenberge /

Seesen

Vechelde / Wendeburg

Rastede / Wiefelstede

Wangerland tlever t

Schortens / Sande /

Wangerooge

Harpstedt

Delmenhorst
- Außenstelle
Wildeshausen -
Bad
Gandersheim

Braunschweig

Varel

Wilhelmshaven

Syke

Vechta

Goslar

Peine

Westerstede

Varel

Delmenhorst
- Außenstelle
Wildeshausen -

1.7.r98s

-1,.3.1986

1,.3.1997

1.10. 1986

1.10. 1986

L.7.7985

Ausnahmen von der Einräumigkeit werden aus Gründen der Bürgernähe und der
Bürgerfreundlichkeit nur noch in folgenden Fällen bestehen:
- die Gemeinden Hinte und Krummhörn (Landkreis Aurich) sowie die stadt Bor-

kum (Landkreis Leer) gehören auch weiterhin zum Amtsbezirk des Katasteramtes
Emden,

- die Gemeinde Baddeckenstedt (Landkreis Wolfenbtittel) wird im Amtsbezirk des
Katasteramtes Salzgitter belassen.

Die Katasterämter Hannover und Osnabrück sind auch weiterhin ftir die I«eisfreie
Stadt und den Landkreis zuständig.

Zur Abwicklung sind bei denBezirksregierungen - soweit erforderlich - projektgrup-
pen gebildet worden, die, wie bei der Bezirksreform, die zu versetzenden Bediens'letän
unter Berücksichtigung persönlicher und dienstlicher Belange ausgewählt haben.
Hinsichtlich der Gewährung von Trennungsgeld, Fahrkosten und umzugskosten
wurden die Bestimmungen angewendet, nach denen auch bei der Durchftihiung der
Verwaltungs- und Gebietsreform verfahren worden war.
Für den Raum Oldenburg ist beabsichtigt, ein Katasteramt in Wildeshausen, zustän-
dig fiir den LandkreisOldenburg einzurichten. Zuständig im Sinne der Einräumigkeit
werden dann ftir die kreisfreie Stadt Oldenburg das Katästeramt Oldenburg ftii die
kreisfreie Stadt Delmenhorst das Katasteramt Delmenhorst sein.

Die Niedersächsische vermessungs- und Katasterverwaltung umfaßt zur Zeit s-1.

Katasterämter und 5 Außenstellen. Nach vollständiger Herstellung der Einräumigkeit
werden es 52 Katasterämter und 4 Außenstellen seln (Katasterurit M"pp"n milden
Außenstellen Lingen und Papenburg Katasteramt Northeim mit den Äußenstellen
Bad Gandersheim und Einbeck).

Dervollständigkeitwegenseierwähnt,daßam r..s.rgl7 dasKatasteramtCuxhaven
nach ofterndorf verlegt worden ist. Es hat damit die Bezeichnung ,Katasteramt
Otterndorfu erhalten.
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Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des

Vermessungs- und Katasterwesens

- Beitrag der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung*

Von Hans Knoop

Einleitung

Rahmenbedingungen

Mögliche Einsatzbereiche

Aktivitäten

Schluß

Einleitung

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Vermessungs- und

Katasterwesens bewegt sich meistens im Rahmen der internationalen Organi-
sationen wie FIG (F6d6ration Internationale des G6omötres), ISPRS (lnterna-

tional Socies for Photogrammetry and Remote Sensing» IUGG (lnternational

Union of Geodesy und Geophysics)und findet nicht nur mit Entwicklungslän-

dern statt, sondern umfaßt selbstverständlich auch die Industriestaaten. An
dieser Stelle sollen jedoch nur Bedingungen und Perspektiven in der Zusam-

menarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern, Ländern, deren Indu-
strialisierung bereits begonnen hat, dargestellt werden.

Angesichts der großen Zahlvon Staaten mit ihren zumTeil enormen Proble-

.r,.n und Nöten ist es Zielsetzungjeder Bundes- und Landesregierung gewe-

sen, Entwicklungshilfe als Notwendigkeit aufzufassen und zu fördern.

Das Ziel aller Bemühungen ist die Hilfe zur Selbsthilfe, um eine bleibende

Abhangigkeit zu vermeiden oder eine bestehende abzubauen. Dabei steht die

Koopeäiion im partnerschaftlichen Verhältnis im Vordergrund, denn sie laßt

den Entwicklungspartnern ausreichend Freiraum ftir Kreativität, Eigeninitia-

tive und Verantwortung.

Kurzfassung eines Vortrages, den der Autor während der Fortbildungsveranstaltung ft.ir den

höheren ,"i*"rrungstechiischen Verwaltungsdienst vom- s. bis 7.77.7986 in Königslutter, zu-

gleich als Koordinatä. frir internationale Kontäkte der Nieders. Vermessungs- und Katasterver-

waltung, gehalten hat.
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Einen Überblich welche Gebiete und Staaten derzeit als Entwicklungsländer
einzustufen sind, vermittelt die folgende Zusammenstellung [1]:

Erdteil Land

Afrika
Amerika

Asien

Australien und
Ozeanien

Europa

alle Staaten und Gebiete außer der Republik Stidafrika

alle Staaten und Gebiete außer den USA und Kanada

alle Staaten und Gebiete außer ]apan
alle Staaten und Gebiete außer Aushalien und Neusee-
land

Gibraltar (brit.) Griechenland, Jugoslawien, Malta, Por-
tugal, Spanien, Türkei und Zypern.

Das Vermessungswesen hat im Vergleich zu anderen Fachbereichen erst spät
(seit 1960) Initiativen im Bereich der Entwicklungs zusammenarbeit ergriffen.
Dafrir gibt es folgende Gründ e l2l:

Mit der Anwendung moderner Techniken konnte das Know-how erst spä-
ter wirksam werden.
Personal war am Arbeitsmarkt nicht verftigbar,weil es für den Wiederauf-
bau im Inland benötigt wurde.
Die Kontak te zu den deutschen E ntwicklungshilfeorganisationen wurden
erst langsam wirksam.
Im Rahmen der Entwicklungshilfe wurde dem Vermessungswesen keine
prioritäre Bedeutung beigemessen.
Die internationalen Verbindungen zu anderen Erdteilen und Ländern
waren unterbrochen.

Wird Entwicklungshilfe auf dem Gebiet des Vermessungs- und Katasterwe-
sens als partnerschaftliche Kooperation betrieben, so können beide Teile
davon profitieren.

Das im eigenen Land über Jahrzehnte entwickelte und oftmals nur mühsa mzu
erwerbende Know-how laßt sich durch Berater an die Partnerländer weiterge-
ben und bewahrt sie vor absehbaren Fehlentwicklungen. Durch Aus- und Fort-
bildung von Fachkräften aus den Entwicklungsländern in der Bundesrepublik
oder »sur placeu werden mit der Zeitaus deren Reihen auch Ausbilder und Leh-
rer hervorgehen. Sie können den Grundstock ftir die berufliche Ausbildung in
ihren Heimatländern bilden und werden damit von dem Geberland unab-
hängiger.

Das langfristige Zielbei allen Aktivitäten sollte der Aufbau einer Trägerstruk-
tur ftir das Vermessungswesen sein, das die Voraussetzungftir wirtschaftliche,
soziale. rechtliche und planerische Gestaltung eines Landes ist. Dabei wird es
sich um Institutionen handeln, die das Vermessungswesen unabhängig ftihren
und weiterentwickeln können [11].
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Um heraus zuhnden, an welchen Möglichkeiten und Methoden die Entwick-
lungsländer interessiert sind, wurden in der Vergangenheit sogenannte
,B ed a rfs findu ngs s em ina reu d urc h geftihrt [121.

Durch die Ztrsammenarbeit im Rahmen der Entwicklungshllfe sammelt das

Geberland Erfahrungen, die sich teilweise im eigenen Vermessungsbereich
nutzen lassen. Andererseits ergeben sich vielfaltige Kontakte, die hilfreich sein
können um z.B. neue Einsatzbereiche ftir unseren Berufsnachwuchs ru
erschließen oder Aufträge ftir die Beschaffu.g von Geräten, Instrumenten
oder Dienstleistungen im eigenen oder fachribergreifenden Bereich zu vermit-
teln.

Da das Vermessungswesen Basisdaten liefert frir die Landesplanung, Boden-
ordnung, Stadtplanung und Städtebau,sind organisatorische und wirtsch aft-
liche Verbindungen auch aus diesen Bereichen ztr erwarten.

Rahmenbedingungen

Die Aufnahme und Pflege von Beziehungen ru auswärtigen Staaten sowie die
ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in auswärtigen Angelegenheiten
sind durch das Grund gesetz(Art. 32 und 73 (1)) in die Zuständigkeit des Bun-
des gestellt. Deshalb werden Verträge im Rahmen der internationalenZusam-
menarbeit - an der staatliche Institutionen beteiligt sind - durch die Bundesre-
gierung geschlossen. Da das Vermessungs- und Katasterwesen in der Bundes-
republik Deutschland jedoch im Zuständigkeitsbereich der Länder steht (mit
Ausnahme des rumGeschäftsbereich des BMI gehörenden Instituts ftir Ange-
wandte Geodäsie (lfAG)), sind Verträge fur den Bereich Vermessungs- und
Katasterverwaltungen mit Zustimmung der beteiligten Länder zu gestalten.

Diese Aufgabe wird durch Mitarbeit der Ständigen Verkagskommission der
Länder wahrgenommen. Ist auf deutscher Seite nur ein Bundesland an dem
Vertrag beteiligt, sc kann es den Vertragsabschluß mit Zustimmung der Bun-
desregierung (Art. 32(3) GG) selbständig vornehmen.

Die Fachkräfte sowie die Mittel ftir Personal- und Sachkosten im Rahmen eines

abgeschlossenen Vertrages sind im allgemeinen von den beteiligten Instituten
und Verwaltungen bereitzustellen. Eine Abstimmung der zuständigen Res-

sorts auf Landesebene ist daher notwendig.

Anders als bei der internationale nZusammenarbeit aufGrund eines Vertrages
gestalten sich die Zuständigkeiten, die Fin anzierung und die Trägerschaften im
Rahmen der Entwicklungs zusammenarbeit. Die Bundesrepublik - vertreten
durch das Auswärtige Amt - schließt mit einem Partnerland zLtr Mitarbeit in
einem konkreten Projekt eine Regierungsvereinbarung oder trifftein Rahmen-

abkommen über Technische Zusammenarbeit ftir zukünftig durchzuftih-
rende Projekte. Das Bundesministerium ftir wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ) ist seit 7972 zuständig fur Planung, Grundsätze, Programme und
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und Koordinierung der gesamten bi- und multilateralen Entwicklungspolitik.
Die bewilligten Mittel nx Durchfrihrung der vereinbarten Projektä werden
durch den B}y',Z verwaltet oder zur verftigung gestellt.

An der Realisierung der Projekte und Programme sind aufdeutscher Seite eine
große Anzahl von Organisationen beteiligt, die die erforderlichen Berater und
Helfer aussuchen, vorbereiten und entsenden. Sie prüfen die technischen und
frnanziellen Voraussetzung€n, sind bei der Planung und Beratung beteiligt und
beschaffen die notwendige Ausrüstung.

Die Aufgabenschwerpunkte und der Umfang ihrer Aktivitäten seien hier am
Beispiel von einigen Organisationen genannt:

a) Die Deutsche Stiftung ftir internationale Entwicklung (DSE) ist eine Stif-
tung des bürgerlichen Rechts. Dem Kuratorium gehören Vertreter aus der
Politik, der Wirtschaft, den Gewerkschaften und der Wissenschaft sowie
verschiedener Bundesministerien und Landesregierungen an.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bundesregierung und verschiede-
ner Bundesländer.
Die DSE unterstütztdurch Dialog- und Fortbildungsmaßnahmen fi.ir Fach-
und Führungskräfte Vorhaben der Entwicklungsländer im Rahmen der
Technischen Hilfe der Bundesrepublik Deutschland.

Die Schwerpunkte sind die landliche Entwicklung und Ernährungssiche-
rung sowie Förderung gewerblicher Bildungseinrichtungen. Darüber hin-
aus werden Maßnahmen in den Bereichen Verwaltung Gesundheits- und
Bildungswesen sowie Entwicklungsplanung unterstützt.

Die Fachgruppe Raumordnung und Vermessungswesen in der Abteilung
Zentralstelle ftir Wirtschafts- und Sozialentwicklung (ZWS) der DSE ist
zuständig frir Maßnahmen in den Bereiehen: Katasterwesen, Landinforma-
tionssysteme, Photogrammetrie, Fernerkundung, Geodäsie sowie Stadt-
und Regionalentwicklung.

]ährlich nehmen run dzooo Gäste im In- und Ausland an Programmen der
DSE teil frir deren Abwicklung derzeit 380 Mitarbeiter eingese tztwerden.

Der Ablauf einer Aus- oder Fortbildungsmaßnahm e - z.B. im Bereich Ver-
messungs- und Katasterwesen - ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Zur Fortbildung werden nur Personen eingeladen, die ihre Grundausbil-
dung z.B.als Vermessungstechniker bereits in ihrem Heimatland vollendet
haben [10].

b) Als programmfrihrende Stelle vermittelt die Zentralstelle ftir Arbeitsver-
m ittlun g (Z AY) der B undes a ns ta I t fur Arb e it Pra ktika nte n p lätzeund le is tet
die monatlichen Stipendienzahlungen. Sie erstellt darüberhinaus Fortbil-
dungsrahmenpläne ftir die Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungs-
kräften. Der ZAV angegliedert ist das Büro Fühlungskräft e zulnternatio-
nalen Organisationen (BFIO) in Frankfurt.
Die BFIO erfaßt und vermittelt Stellen in internationalen Organisationen
und ermöglicht hier die Mitarbeit deutscher Fachleute.
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Auswahl verfahren ei nes Bewerbers
der Bundesrepublik Deutschland an

aufgrund der Sti pendi enzusage
das Partnerl and

Ant rag

Befü rwortung

Stel I ungnahme

T Unterstützung

l*-.*rtg*pr" trt l

| ,,,, cDG I <;?:iil:;'?;'i:.511: I

I unter Beteiligung der ZAVI lsungswesen (gfv) 
I

Positive Entscheidung
Stipendienzusage I

2. Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland

Ablauf einer Aus- oder Fortbildungsma$nahme für Fach- undFührungskräfte nus

Entw i cklung sl änd ern [9]

Vorbereitung auf den A'ufenthalt
in der Bundesrepubl ik

Sprachausbildung
(5 Monate)

Fachliche Aus- und Fortbildung (8 12 Monate)
( Fachseminar, Ausbil dungsstel I e)

Urkunde der Bundesregierung

Rückkehr des Sti pendi aten
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c) Die Berafu ngsgruppe ftir internationale Entwicklung im Vermessungswe-
sen (BEV) besteht aus neun Mitgliedern, von denen jeweils drei dem ämth-
chery dem wissenschaftlichen und dem privaten Bereich des Vermessungs-
wesens entstammen. Ihre Zielesind die Koordinierung von Einzelaktionen
der verschiedenen deutschen Entwicklungshilfsorgrnirutionen, die Initiie-
rung von Maßnahmen der Technischen Zusammenarbeit in Form von
Vorschlägen, die Kontaktpflege mit ausländischen Vermessungsinstitutio-
nen, die Erfassung von Fachkräften die im Ausland tatig weid.n wollen
sowie die Erstellung von gutachterlichen Außerungen t2j.

Die BEV wendet sich in ihrer Berater- und Vermittlerfunktion an Firrrien,
Institutionen und öffentliche Verwaltungen, urn die Bereitstellung von
Aus- oder Fortbildungsplätzen ftir Stipendiat en zu ermöglichen.

In der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der
Bundesrepublik Deutschland (AdV) gibt es die Kontaktstelle frir das Aus-
land, deren Leiter Mitglied der BEV ist.

Die Deutsche Gesellschaft ftir technische Zusammenarbeit (GTZ)GmbH
ist ein bundeseigenes, privatrechtliches Unternehmen [3]. Die wichtigsten
Aufgaben der GTZ sind:

Die Planung, Durchftihrung und Steuerung von Projekten und Pro-
grammen in Entwicklungsländern.
Die Beratung anderer Stellen und Organisationen in deren Entwick-
lungsmaßnahmen.
Die Entsendung von Fachkräften, einschließlich Auswahl, Vorberei-
tung und Betreuung.
Auswahl und Einkauf von Ausrüstungs- und Verbrauchsgütern und
ihren Versand.
Prüfen der Voraussetzungen ftir die Gewährung von nicht zurück zahl-
baren Finanzierungsbeiträgen.

Die GTZ ftihrte 7984 in 100 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
2000 Projekte durch, an denen über 3000 Mitarbeiter beteiligt waren.

Die Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CDG) ist eine Gemeinschaftsaktion
von Wirtschaft und Staat, an der sich etwa 1OOO Unternehmen, Organisa-
tionen und Einzelpersönlichkeiten aus der Wirtschaft als Mitgliederbeteili-
gen [4].
Die staatliche Seite trägt jährlich ca. 90 Millionen DM ftir Programm-,
Sach- und Personalkosten bei.

Sie ist eine gemeinnützige Organisation frir internationale berufliche Wei-
terbildung Yt d Personalentwicklung und wendet sich mit ihren Program-
men an Fach- und Führungskräfte im In- und Ausland. Schw.rprltt der
Arbeit der CDG in den Programmen ftir Entwicklungsländer ist äie praxis-
bezogene berufliche Weiterbildung in der Bundesäpublik Deutschland.
Ein sogenanntes Lan gzeit-Inland-Programm umfaßt einen einmonatigen

d)

e)
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Einftihrungskurs, gefolgt von einem viermonatigen Sprachtraining und

einem zw öltmonatigen Praktikum.

Ergänzt und unterstitzt wird die CDG durch die Carl Duisburg Centren
(CbC), Arbeitskreise (CDA), den Förderkreis e.V. (CDF), die Society, Inc,

New York (CDS) und den Senior Experten Service (SES) - Ehrenamtlicher

Dienst der Deutschen Wirtschaft frir internationale Zusammenarbeit

GmbH.

Mögliche Einsatzbereiche

Obwohl das Vermessungs- und Katasterwesen seit 25 Jahren auf dem Gebiet

der Entwicklungshilfe tätig ist, sind die Möglichkeiten eines Engagements

no ch lange nic h[ ausges ch opft. Durc h Verträge üb er E ntwicklungszus a mmen-

arbeit *it Fachorgrnirutionen oder -institutionen auswärtiger Staaten der

Dritten Welt und Jurch Beteiligung an Projekten der Entwicklungshilfe - z.B.

gemeinsam mit der GTZ und DSE - besteht auch ftir die Niedersächsische

V.r*.ssungs- und Katasterverwaltung die Möglichkeit, Hilfe nx Selbsthilfe

leisten zu können.

Folgende Eins atzbereiche fur eine Entwicklungszusammenarbeit kommen in

Betracht:

Aus- und Fortbildung in der Niedersächsischen Vermessungs- und Kata-

sterverwaltung.
Neben der Auibildung von Praktikanten und Stipendiaten ist in besonde-

rem Maße die Fortbildung von ausländischen Fach- und Führungskräften

anzustreben.

Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten.

Hier sind es vor allerndie Schwellenländer, die in technologisch hochwerti-
gen Projekten einen kompetenten Partner suchen.

babei können auch zumNutzen der eigenen Verwalfung Fachleute einge-

setzt werden , z.B. im Rahmen eines Katasterprojektes.

Mitwirkung von Beratern in Projekten.

Vermesrngrfachkr äfte können im Rahmen des Entwicklungshelfer-

Gesetzes (EhfG) tsl als Entwicklungshelfer oder als Fachkräfte der techni-

schen Hilfe bei der GTZin beratenäer Funktion tätig werden. Auf Antrag

eines Landes der Dritten Welt kann eine Studie erstellt werden, die zrtr

Lösung eines Problems, das ftir eine Reihe von Ländern interessant sein

kann, .i^.r, Beitrag liefert. Diese Studie kann von einer Person oder Institu-

tion im Au ftrag des B}l/rZ erstellt werden.

Für Bedienstetä des Landes Niedersachsen besteht ftir die Dauer einer

Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder GTz-Fachkraft die Möglichkeit der

Beuilaubung [6] sowie diä der Wahrnehmung einer Nebentätigkeit im Rah-

men des niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) t7l.
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Die Rahmenbedingungen fur den Einsatz von deutschen Vermessungsin-
genieuren und -technikern in Entwicklungsländern sind dieselben wie bei
der Mitarbeit als Berater, nur daß hier der Schwerpunkt im Bereich der
praktischen Durchfuhrung liegt. Der Einsatzbereich ist kein beliebiges Ent-
wicklungshilfeprojekt - in dem Vermessungsingenieure nur Teilfunktio-
nen erfüllen z.B.beim Straßenbau - sondern ein Projekt aufdem Gebiet des
Vermessungs- und Katasterwesens. Reine Vermessungsprojekte sind im
Rahmen der deutschen Entwicklungs zusammenarbeit nach wie vor fast
nicht gefragt; meistens entstehen sie aus einem bestimmten Anlaß z.B.im
Rahmen von Ingenieurprojekten.

Aktivitäten

Niedersachsen hat bereits seit vielen Jahren Kontakte zuEntwicklungsländern.
Im Rahmen der Kontakte waren Bedienstete der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung an Seminaren beteiligt, haben Praktikanten
aus Entwicklungsländern an Ausbildungen und Besichtigungen teilgenom-
men und es wurden Kurz- und Langzeitexperten in Entwicklungsländer ent-
sandt. Diese Aktivitäten sollen hier nicht beschrieben werdery denn sie sind in
der Verwaltung ohnehin bekannt. Als Beispiel ftir eine Entwicklung aus jünge-
rer Zeit ist der Kontakt zurVolksrepublik China zu nennen, zu der nicht zuletzt
auch durch eine Partnerschaft mit der Provinz Anhui ohnehin schon beson-
dere Beziehungen bestehen.

Zwis chen den Regierungen der B undesrepub lik D euts chland und der Volksre-
publik China wurde am 9. Oktob er 1978 ein Abkommen über wissenschaft-
lich-technisch e Zusammenarbeit getroffen. Auf der Grundlage des Abkom-
mens wurden inzwischen zwei Vereinbarungen über die wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geodäsie geschlossen. Die
Vertragspartner in den Vereinbarungen - die zunächst nur grunds ätzlich zwi-
schen diesen Partnern Geltung hatten sind fur die Bundesrepublik
Deutschland der Bundesminister des Innern und ftir die Volksrepublik China
das staatliche Hauptamt ftir Geodäsie und Kartographie, Peking. Für die
Zusammenarbeit sind von deutscher Seite zur Zeit benannt:

Institut ftir Angewandte Geodäsie
Freie Universität Berlin
Universität Bonn
Universität Hannover
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen
B ayerische Flurbereinigungsverwaltung
B ayerisches Landesvermessungsamt
Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung.
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In der Volksrepublik China werden die Aufgaben im Rahmen der Vereinba-
rungen wahrgenommen von:

Technische Universität für G eodäsie, Photogrammetrie und Kartographie,
Wuhan
Institut ftir Geodäsie und Geophysik, Wuhan (Chinesische Akademie der
Wissenschaft)
Observatorium - Shanghai
Forschungsinstitut frir Geodäsie und Kartographie, Peking
Vermessungsamt der Provin z Sha'anxi.

Zwischen den genannten Stellen sollen in den nächsten Jahren Experten beider
Seiten fur die Dauer von drei Wochen bis zu einem ]ahr ausgetauscht werden.
Dabei sind deutsche Experten hauptsachlich im Bereich Vorlesung und For-
schung tätig die chinesischen Experten werden schwerpunktmäßig rur For-
schung und Fortbildung die deutschen Institutionen aufsuchen.

Die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung soll Aufgaben
im Bereich Liegenschaftsverwaltung und Katasterwesen wahrnehmen.Dazu
gehört z.B. die theoretische und praktische Unterweisung von chinesischen
Fachkräften in der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
Darüber hinaus sieht die Vereinbarung die gegenseitige Einladung von Exper-
ten zur Teilnahme an Fachveranstaltungen der Geodäsie, Kartographie und
Photogrammetrie - nach Maßgabe der Möglichkeiten - bis 7988 vor.

Der Informationstransfer soll durch den Austausch von jeweils veröffentlich-
ten Karten, Büchern und Zeitschriften aus den Bereichen Geodäsie und Karto-
graphie unter stützt werden.

Schluß

Für die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung bedeutet die
Mitwirkung im Rahmen der Technischen Zusammenarbeit einerseits eine

Herausforderung ftir die eigenen Fachleute, andererseits laßt sie eine Fülle

fachübergreifender Informationen erwarten. Die Entscheidungsträger der
Fachinstitutionen des Vermessungswesens in China sind intensiv um eine

Zusammenarbeit bemüht. Hier ist Niedersachsen speziell im Bereich Liegen-

schaftswesen und Katasterverwaltung als kompetenter Partner gefordert.
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Fortbildungsveranstaltung Nr. 7 I 1986
der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katastenrerwaltung

»Erstattung von Gutachten<<

Zum Themenkreis,Grundsttickswertermittlung* fand im Jahrtgg6 die Fortbildungs-

veranstaltung »Erstatfung von Gutachten* statt.

Die fürBeamte des gehobenenund höheren Dienstes sowievergleichbare Angestellte

konzipierte Veranstaltung wurde für dle Regierungsbezirke

- Lüneburg am27.und 28. Oktober in Soltau,

- Braunschweig am 29. und;0. Oktober in Goslac

- Hannover am 10. und fl. November in Rinteln und

- Weser-Ems am17. und 18. November in Varel
durchgeftihrb die Teilnehmerzahl war jeweils aut zo Personen begrenzt.

Die Veranstaltungsleitung lag in den Händen von Ministerialrat Schulte, der in seiner

Einführung unterändereÄ auf die Bedeutung der Grundstückswertermittlung durch
die Gutachterausschüsse, aber auch aufeine zu erwartende Akzentverschiebungvon
der Gutachtenerstatfung zur allgemeinen Wertermiftlung (Bodenrichtwerte, wesent-

liche Daten) hinwies. Um den qualitativen Anforderungen an diese Aufgabenberei-

che gerecht zu werderL sei die automatisiert gefuhrte Kaufpreissammlung und deren

automationsgestützte Analyse unabdingbar.

Vermessungsoberrat Dr. Ziegenbein (Bezirksregierung Hannover) referierte über

Stand und Perspektiven der »Automatisierung in der Wertermittlung<'

Der Einsatz von Personalcomputern in den Geschäftsstellen der Gutachteraus-

schüsse hat in starkem Maße zur Entlasfung von Routinearbeiten und zur Qualitats-
steigerung bei der Wertermittlung beigekagen.

So hat insbesondere die automatisiert geführte Kaufpreissammlung und die mathe-

matisch-statistische Analyse ihrer selektierten und aufbereiteten Daten neue Dimen-

sionen in der Grundstückswertermittlung eröffnet. Gleichwohl bieten sich Ansatz-

punkte für eine weitergehende Automatisierung und Optimierung deren Realisie-

iung durch die geplante Anschaffung neuer Hardware und die damit verbundene

Neuprogrammierung begünstigt wird. Der vom Innenministerium einge-setzte

arbäitsüet ,Vorberäitung von Wertermittlungenu, der zur Zeit dieVorgaben ftir ein

neues Programmsystem entwickelt, beabsichtigt vorrangig die Software sicherer und

"r,werd".äeundliäher 
zu gestalten. Unter anderem sind z.B. standardisierte Selek-

tions- und Analyseaufkäge vorgesehen. Mittelfristig ist geplant, auf den neuen EDV-

Anlagen ein Infärmationssystem aufzubauen, in das die Informationen aus den rHin-

weisÄ zur Vorbereifung von Wertermittlungenu und der rlnformationssammlung
zur Grundstückswertermittlungu einfließen sollen.
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Zum Thema Vorbereitung oon Gutachten nit Hilfe des Programms »Analyse< referierten die
Mitglieder des oben aufgeführten Arbeitskreises Vermessung;soberrat Boldt (Kata-
steramt Bremervörde) Vermessungsoberrat Eberhardt (KatasteramtBrake) Vermes-
sungsoberratD. Kertscher (KatasteramtWolfenbüttel)undVermessungsrat Dr. Uhde
(Katasteramt Rinteln). Mit diesem Vorhagsthema sollte die praxisbezogene Anwen-
dung des in der Fortbildungsveranstalfung 1985 »Vorbereifung von Wertermittlun-
gen mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren« erstmals vorgestellten Analyse-
programms vertieft werden.

Anhand mehrererpraktischer Falle (landwirtschaftliche Flächen, Eigenfumswohnun-
gen und Einfamilienhäuser) wurden Verfahren, Möglichkeiten und Grenzen der
mathematisch-statistischen Analyse von Stichproben erläutert. Der Ablauf einer
Analyse von der Selektion nach formulierter Aufgabenstellung über die Datenaufbe-
reifung und Verteilungsuntersuchungen bis zur Ableifung der modellerklärenden
multiplen Regressionsfunktion wurde in allen Beikägen anschaulich und nachvoll-
ziehbar dargelegt, wobei die Referenten insbesondere auch Beurteilungskriterien zur
Interpretation der Ergebnisse der einzelnen Analyseschritte lieferten, die auch dem
,Einsteiger* die Anwendung der mathematischen Statistik erleichtern.

Aus den Gesprächen ergab sich, daß noch nicht alle Geschäftsstellen der Gutachter-
ausschüsse das Analyseprogramm anwenden. Dies deutet unter anderem darauf hin,
daß hier weiterer Fortbildungsbedarf besteht. Es wurde angeregt, Erfahrungsaus-
tausch und praktische Übungen in Form eines »Trainingslagersu auf Bezirksebene
durchzuftihren und ferner mathematisch-statistische Grundkenntnisse durch ent-
sprechende Einfuhrungskurse, gegebenenfalls auch in Form eines Kontaktstudiums
zu vermitteln.

Mit dem Beitrag Aberregionale Datensammlung - Verfahren und Möglkhkeiten - wiesYer-
messungsoberrat Dr. Ziegenbein auf die Möglichkeiten der Oberen Gutachteraus-
schüsse hin, neben einer permanenten Sammlung und Analyse der Daten nur verein-
zelnd vorkommender Objekte auch bedarfsorientierte Analysen auf der Grundlage
fallbezogener überregionaler Datenerhebungen durchzuführen. So wurden im Regie-
rungsbezirk Hannover unter anderem Untersuchungen zum Teilmarkt Mehrfami-
lienhäuser in ländlichen Gebietery zum Verhältnis Kaufpreis / Sachwert bei Einfami-
lienhäusern und zum Teilmarkt der mit Erbbaurechten belasteten Grundstücke ange-
stellt. Verstärkte Aktivftaten der Oberen Gutachterausschüsse auf diesem Gebiet
erfordern aber auch die verstärkte Mitarbeit der örtlichen Gutachterausschüsse, zu
der Vermessungsoberrat Dr. Ziegenbein aufrief.

Erstattung oon Gutachten - organisatorische Aspekte - war das Thema, dem sich die Refe-
renten vermessungsamtmann Gaebel (Katasteramt Brake) vermessungsamtmann
Lampe (Bezirksregierung Braunschweig) DiplomJngenieur Ruzyska (Katasteramt
Nienburg) und vermessungsoberinspektor wellbrock (Katasteramt osterholz-
scharmbeck) widmeten. Die Aufgaben der Geschäftsstelle im Zusammenhang mit
der ErstatLungvon Gutachtenwurdenanhand der Arbeitsabläufevon der Antragstel-
lung bis zur Ausfertigung des Gutachtens dargestellt. Hier kann zusammenfassend
festgestellt werden, daß auch nach nunmehr 2Sjähriger Tätigkeit der Geschäftsstellen
der Gutachterausschüsse ein Einblick in die Arbeitsabläufe anderer Geschäftsstellen,
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wie er durch diese Vorkäge eröffnet wurde, dem Praktiker immer noch Anregylgel
zur weiteren Verbesserung eigener, durchaus bewährter organisatorischer Ablaufe
vermittelt;viele Rationalisiirungsmöglichkeiten resultieren dabei aus dem Einsatz der

Personalcomputer.

In seinem Vortrag Zur Begründung oon Gutachten werteteYermessungsdirektor Meyer
(Bezirksregieru.,g W"r"r-Ems) die große Anzahl der erstatteten Gutachten als Indiz
ftir die Quähtat und somit auch für die überzeugende Begründung der Gutachten. Er

ftihrte aus, daß mit automatisierter Textverarbeitung erstellte Gutachten jedoch ver-

einzelt unter weitschweifigen, nicht fallbezogenen Standardformulierungen leiden;

dem unkritischen Einsatz von Textbausteinen sei entgegenzuwirken. Der Einsatz

mathematisch-statistischer Verfahren beim indirekten Preisvergleich erfordert auch

eine nachvollziehbare Beschreibung des Rechenverfahrens; eine Stichprobenbe-

schreibung und Aussagen zu den jeweiligen Einflußgrößen lassen die marktgerechte

Anwendung des Vergleichswertverfahrens erkennen und tragen wesentlich zur
,\kzeptanzTines Gutalhtens bei. Schließlich vertrat der Referent den Standpunkt,

daß in der Regel ein sach- und marktgerecht durchgeftihrtes Wertermittlungsverfah-
ren zur Begründung eines Gutachtens ausreiche, wobei das Vergleichswertverfahren
zu bevorzugen sei.

Zum Entwurf eines Baugesetzbuches äußerte sich der Unterzeichner. In einem kurzen

Abriß berichtete er über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens und die zu erwar-

tenden gesetzlichen Neuregelungery wobei Aussagen zur Grundstückswertermitt-
lung den Schwerpunkt bildeten.

Im Rahmen einer Erörterung von Einzelpunkten hatten die Teilnehmer der Veranstal-

tungen Gelegenheit, Fragen, die in dem jeweiligen Regierungsbezirk von Interesse

waren, zu erörtern.

P. Schütz
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Buchbesprechung

Rössler I Langner I Simon: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswer-
ten, 642 Seiteru ftinfte, überarbeitete und erweiterte
Auflage,1986,
Hermann Luchterhand Verlag Neuwied und
Darmstadt 22s,-Dlvl

In Heft z I tga 2, Seitelil,dieser Zeitschrift ist die vierte, vollständig überarbeitete und
wesentlich erweiterte Auflage besprochen worden. Diese hat sich in der Praxis der
Gutachterausschüsse bewährt. Die jetzt vorliegende ftinfte Auflage ist aktualisiert
und erweitert worden.

Im siebenten Teil ist der Abschnitt II.2 über die Anwendung des Vergleichswertver-
fahrens ft.ir Eigenfumswohnungen mit einem Beispiel der linearen Regression einge-
ftigt und der elfte Teil über mathematisch-statistische Methoden durch einige
Abschnitte arrondiert worden, was zum besseren Verständnis beihagen wird. Diese
Erweiterung untersheicht die Bedeufung der Statistik ftir die Wertermittlung. Hervor-
zuheben ist weiter die Ergänzung des Anhangs um Baurichtpreise zur Grobkalkula-
tion von Reparatur-, Modernisierungs- und Sanierungskosten (Anhang 10) und um
Tabellen über die Wertanteile der einzelnen Gewerke (Anhang 15 a bis Anhang 15 g).

Für die Gutachterausschüsse wird der Wert gegenüber der vierten Auflage vor allem
durch diese Erweiterungen bestimmt.

Bedauerlicherweise konnten die am L.J:uli7987 in Kraft hetenden Vorschriften des

Baugesetzbuches nicht berticksichtigt werden. Wünschenswert ftir die nächste Auf-
lage wäre dann auch die Ergänzung um einen Abschnitt »Wertermittlung in der Sanie-
rUnS«.

Das Standardwerk bringt auch in der ftinften Auflage ftir die Gutachterausschüsse
eine Reihe zusätzlicher Informationen. Es kann daher uneingeschränkt empfohlen
werden.

H. Bodenstein
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Cholewa / David t Dyong, von der Heide:
Das neue Baugesetzbuch, SlT Seiten

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Münch en 1987,
Gebunden, 48,- DM

Der Kommentar enthält eine synoptische Gegenüberstellung der Paragraphen des

BBauG und des StBauFG mit denen des BauGB, was sich zumindest für eine Über-
gangszeit als zweckmäßig erweisen dürfte. Darüber hinaus sind einigen Vorschriften
des BauGB die Texte der bisher geltenden Regelungen gegenübergestellt worden. Die
Kommentierungen beschränken sich auf das ftir die Paxis Notwendige und zeichnen
sich daher durch Prägnanz aus.Zu der zitierten Rechtsprechung ist in der Regel nur
eine Fundstelle angegeben worden. Bei der Umlegung Sanierung und Wertermittlung
haben die Autoren auf eine Kommentierung verzichtet und statt dessen den jeweili-
gen Abschnitten oder Teilen Hinweise vorangestellt, diebeiderUmlegungimmerhin
24 Seiten umfassen.

Bei allen Einschränkungen, die im Hinblick auf den Zeitpunkt des Erscheinens weit
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes prinzipiell gemacht werden müsserL erfiillt der
Kommentar die Anforderungen, die von der Praxis wohl in der ersten Anwendungs-
phase erhoben werden. Für diesen Zweck ist der Kommentar gut geeignet

H. Bodenstein
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Anschriftenänderungen!

Das Katasteramt Cuxhaven ist nach Otterndorf verlegt worden.
Behordenbezeichnungundr*rr-schriftlauten:

Katasteramt Otterndorf
Äün Großen Specken 7

2178 Otterndorf
Telefon (0 47 5L) I020\

Das Katasteramt Osterholz-Scharmbeck ist umgezogen; die neue Anschrift lautet:

Katasteramt Osterholz-Scharmbeck
Pappshaße 4
2860 Osterholz-Scharmbeck
Telefon (04797) 3a6-O (Durchwahl)
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Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes

Dr.Jng. Wolfgang Augath, Vermessungsdirektor im Niedersächsischen Landesver-
walfungsamt - Landesvermessung -, Warmbüchenkamp 2, 3000 Hannover 1

Hans-Hermann Kropp, Vermessungsamtsrat im Niedersächsischen Landesverwal-
tungsamt - Landesvermessung r Warmbüchenkamp 2, 3000 Hannover 1

Dr.Jng. Hartmut Sellge, Vermessungsdirektor im Niedersächsischen Ministerium
des Innerru Lavesallee 6, 3000 Hannoverl

Hermann Bodensteiry Vermessungsoberamtsrat im Niedersächsischen Ministerium
des Innero Lavesallee 6, 3000 Hannover 1.

Heinz Münnekhofl Vermessungsoberrat, Leiter des Katasteramtes Lüchow, Königs-
berger Straße 10, 3130 Lüchow

Wolf-Erich von Daack, Ministerialrat im Niedersächsischen Ministerium des InnerrL

Lavesallee 6, 3000 Hannover 1

Peter Schütz, Vermessungsamtsrat im Niedersächsischen Ministerium des Innern,
Lavesallee 6, 3000 Hannover 1

Prof. Dr.Jng. Hans Knoop, Ltd. Vermessungsdirektor, Leiter des Katasteramtes Han-
nover, Ständehausshaße 16, 3OO0 Hannover 1
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